
Mann mit zwei Gesichtern: Hermann Körner als Bürgermeister von Küstrin 1945 (links) und als 
Bürgermeister von Reinbek (rechts). Seine Vergangenheit als NS-Funktionär und -Aktivist konnte 
er bis zu seinem Tod weitgehend geheimhalten
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Tomas Unglaube

„Niemals werden wir aufhören, mit gläubigem 
Herzen zu kämpfen und all das zu tun, was unser 
Führer will.“

Der Reinbeker Bürgermeister Hermann Körner und der 
Nationalsozialismus – vor, während und nach der NS-Herrschaft

Als Ende 1971 Reinbeks Bürgermeister Hermann Körner nach mehr als 
20 Jahren krankheitsbedingt frühzeitig aus dem Amt schied,1 war er in 
der Stadt beliebt. Politik, Verwaltung und viele Bürgerinnen und Bürger 
schätzten ihn vor allem als tatkräftigen ‚Macher‘, wie zahlreiche Würdi-
gungen anlässlich seiner Verabschiedung belegen. So lobte Bürgervorsteher 
Alfred Schulz, Körner habe „aus der überbevölkerten Gemeinde, die einen 
Haushalt mit ‚roten Zahlen‘ hatte, diese blühende Stadt“ gemacht.2 

Die Wertschätzung, die Körner entgegengebracht wurde, zeigte sich 
bereits während seiner Amtszeit: 1952 beschlossen die Stadtverordneten 
einstimmig, seine Amtszeit um sechs Jahre zu verlängern,3 seine Wieder-
wahl 1963 erfolgte ebenfalls einstimmig.4 Auch die Würdigungen anlässlich 
seines Todes 1977 waren voll des Lobes und schlossen ausdrücklich seine 
berufliche Tätigkeit vor 1945 ein. In der Todesanzeige der Stadt hieß es: 
„32 Jahre hat der Verstorbene das Amt des Bürgermeisters erfolgreich inne-
gehabt, davon über 20 Jahre in Reinbek.“5 Da war es nur konsequent, dass 
auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung eine Straße in Reinbek 
nach ihm benannt wurde.6 

Die Vergangenheit Körners vor 1951 spielte in Reinbek jahrzehnte-
lang keine Rolle. Nach dem Votum des Entnazifizierungshauptausschusses 
des Landes Schleswig-Holstein vom 15. November 1950 galt Körner als 
„Entlasteter“7; damit war aus damaliger Sicht für die meisten Bürgerinnen 
und Bürger alles geklärt. Das änderte sich erst, als 2017 bei Grabungen in 
Kostrzyn, dem früheren deutschen Küstrin, dessen Bürgermeister Körner 
von 1939 bis 1945 gewesen war, Funde auftauchten, die deutlich auf seine 
NS-Vergangenheit verwiesen.8 Im Frühjahr 2018 reiste daraufhin Reinbeks 
Bürgermeister Björn Warmer mit dem Stadtarchivar Dr. Carsten Walczok 
nach Kostrzyn, informierte sich über die Funde und stellte weitere Unter-
suchungen in Aussicht.9 

Diesem Zusammenhang entspringt die folgende Darstellung. Nicht eine 
vollständige Biografie Körners oder eine umfassende Würdigung seiner 
Tätigkeit als Bürgermeister von Werneuchen (1933 – 1939) und Küstrin 
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Wichtige Stationen im Leben von Hermann Körner

23. Oktober 1907  Geburt in Lassahn bei Ratzeburg
ab 1921   Verwaltungslehre in Ratzeburg
1921 – 1927  Mitglied im Ratzeburger Jugendkorps 
   von 1921 (völkischer Wehrverband)
1. Oktober 1928  Eintritt in die NSDAP
Okt. 1928 – Juli 1933 Angestellter in der Kreisverwaltung 
   von Oberbarnim
ab Juli 1933  kommissarischer Bürgermeister von 
   Werneuchen
Okt. 1934 – Jan. 1939 Bürgermeister von Werneuchen
1935 – 1937  Vorsitzender der Ortsgruppe Werneuchen
   des Reichsbundes Deutscher Beamter
Herbst 1936 – Jan. 1939 Kreispropagandaleiter des NSDAP-Kreises 
   Eberswalde-Oberbarnim; Mitglied der 
   dortigen NSDAP-Kreisleitung
Jan. 1939 – März 1945 Bürgermeister von Küstrin / Oder (heute 
   Kostrzyn, Polen)
ab 1. April 1941  NSDAP-Kreisleiter von Königsberg / 
   Neumark
30. März 1945  Flucht aus Küstrin
10. September 1945 Anmeldung in Hagenow (Mecklenburg, 
   damals SBZ) als „Hermann Köhler“
1946 – 1947  Angestellter in der Kreisverwaltung Hagenow
4. Dezember 1947  Flucht aus der sowjetischen in die britische 
   Zone
Dez. 1948 – Nov. 1950 Entnazifizierungsverfahren in Ratzeburg, 
   Lübeck und Kiel
Mai 1949 – Feb. 1950 Spruchgerichtsverfahren in Bielefeld; endet
   durch Amnestie
15. November 1950 Beendigung des Entnazifizierungsverfahrens 
   in Kiel (Einstufung: „entlastet“, Kategorie V)
März 1951  Wahl zum Bürgermeister von Reinbek 
Januar 1963  einstimmige Wiederwahl durch die 
   Stadtverordneten
1965   Verleihung Freiherr-vom-Stein-
   Gedenkmedaille 
29. Dezember 1971 Verleihung Bundesverdienstkreuz am Bande
31. Dezember 1971 Eintritt in den Ruhestand
27. März 1977  Tod in Reinbek



(1939 – 1945) ist das Ziel.10 Im Fokus steht lediglich Hermann Körners 
Verhältnis zum Nationalsozialismus als Ideologie und zur NSDAP als Par-
tei während der NS-Herrschaft und der Entnazifizierung.

NSDAP-Mitglied seit 1928: ein Alter Kämpfer11

Körner, geb. am 23. Oktober 1907 in Lassahn bei Ratzeburg,12 erklärte im 
Dezember 1948 in einem umfangreichen Schreiben gegenüber der Entna-
zifizierungskommission des Kreises Herzogtum Lauenburg: „1928 verlor 
ich im Rahmen des allgemeinen Abbaus meine Behördenstellung. Ich war 
praktisch arbeitslos […]. Als Arbeitsloser sah ich damals die Welt und ging 
auf die Suche nach einer politischen Partei, von der ich erhoffte, dass sie 
die grausame Not in Deutschland beheben würde. […] Einerseits liebte ich 
mein deutsches Vaterland und das Volk, zu dem ich gehörte, von ganzem 
Herzen, andererseits war ich aber gerade deswegen ein tieffühlender Sozia-
list. Dieses doppelseitige Wollen glaubte ich bei der NSDAP zu finden.“ 
Körner behauptete in diesem Kontext, erst 1930 in die NSDAP eingetreten 
zu sein.13 Die Wahl dieses Zeitpunkts war wichtig, weil Körner so seinen 
Parteieintritt als Reaktion auf die Krise in Deutschland seit 1929/30 darstel-
len und mit einer persönlichen Notsituation entschuldigen wollte. 

Diese Selbstauskünfte Körners sind in mehrfacher Hinsicht unzutref-
fend. Körner war, wie unter anderem drei Angaben von ihm selbst in seiner 
brandenburgischen Personalakte belegen, seit dem 1. Oktober 1928 Mit-
glied der NSDAP.14 Die in seiner Personalakte aufbewahrte beglaubigte 
Abschrift aus dem NSDAP-Mitgliedsbuch nennt ebenso den 1. Oktober 
1928 als Tag des Parteieintritts und die frühe Mitgliedsnummer 101695.15 

Auch in dem handschriftlich ausgefüllten Personalfragebogen für die Anle-
gung der SA-Personalakte nennt Körner am 15. Februar 1938 den 1. Okto-
ber 1928 als Zeitpunkt des Eintritts in die NSDAP.16 Ohne dass Körner 
widersprach, wurde wiederholt in Zeitungsberichten17 und Beurteilungen18 
das Jahr 1928 als Zeitpunkt seines NSDAP-Beitritts genannt. 

Körners Aussage, er sei zum Zeitpunkt seines Eintritts in die NSDAP 
ein „tieffühlender Sozialist“ gewesen, wird durch die überlieferten 
Dokumente nicht gestützt, im Gegenteil: 1934 betonte Körner gegen-
über dem Landrat des Kreises Oberbarnim, er sei seit 1924 im Lau-
enburgischen „Führer eines nationalen Wehrverbandes“ gewesen, und 
belegte dies mit zwei einschlägigen Referenzen aus den Jahren 1927 und 
1928.19 1938 und 1943 behauptete Körner in Personalfragebögen der 
SA, als Angehöriger der Schwarzen Reichswehr insgesamt zehn Wochen 
an der Niederschlagung des Hamburger Kommunistenaufstands betei-
ligt gewesen zu sein.20 
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1938 erklärte Körner, er sei „1927 wegen […] völkischer Betätigung aus 
dem Staatsdienst entlassen“ worden.21 Weder hierfür noch für die Behaup-
tung, er sei 1928 „im Rahmen des allgemeinen Abbaus“ arbeitslos gewor-
den, gibt es in der Überlieferung Belege.22 Als Körner Ende 1934 mit sei-
nen Vorgesetzten um die Festsetzung des Besoldungsdienstalters feilschte, 
betonte er, „keine Woche arbeitslos“ gewesen zu sein.23 

1948 beteuerte Körner gegenüber der Entnazifizierungskommission: 
„In den Jahren bis 1933 habe ich mich aktiv für die Partei überhaupt nicht 
betätigt. Ich lebte nur für meinen Beruf.“24 Anders las sich das während der 
NS-Zeit. Nicht nur ließ er sich als Alter Kämpfer und treuer Gefolgsmann 
Hitlers feiern, er rühmte sich auch öffentlich, bereits während der sog. 
‚Kampfzeit‘ für Hitler und die Politik der NSDAP eingetreten zu sein.25 

1948 und 1950 erklärte Körner im Entnazifizierungsverfahren – teilwei-
se „an Eides Statt“ –, nicht Mitglied der SA gewesen zu sein.26 Angesichts 
der Tatsache, dass eine umfangreiche SA-Personalakte Körners überliefert 
ist,27 muss diese Behauptung irritieren. Kern der SA-Personalakte Körners 
sind zwei jeweils sechsseitige Personalfragebögen, datiert auf den 15. Febru-
ar 1938 in Werneuchen und den 6. Oktober 1943 in Küstrin, sowie Anträge 
von SA-Funktionären, Körner innerhalb der SA zu befördern. Nach eige-
ner Aussage trat Körner 1927/1928 der SA bei.28 Unabhängige Belege, die 
diese Aussage stützen, existieren nicht. Ebenso gibt es keine Dokumente, 
die überhaupt auf eine aktive Mitgliedschaft Körners in der SA seit den spä-
ten 20er-Jahren hindeuten. Viel spricht dafür, dass zumindest aus Körners 
Sicht seine SA-Mitgliedschaft lediglich nominellen Charakter hatte.29 Seine 
SA-Funktion wurde vor allem von SA-Führern und nicht von Körner selbst 
betont; er sollte wohl vorrangig SA-Interessen dienen.30 

Allerdings ließ sich Körner, wie insbesondere die beiden Personalfra-
gebögen zeigen, von der SA vereinnahmen. So belegt auch dieser Vorgang 
Körners Verbindung zum Nationalsozialismus und seine Bereitschaft, im 
NS-Staat Karriere zu machen. Körner wurde lt. SA-Personalakte wieder-
holt in der SA befördert und erlangte schließlich den Dienstgrad eines 
Hauptsturmführers. Ob es zu der 1944 beabsichtigten Beförderung zum 
Sturmbannführer kam, lässt sich den Akten nicht entnehmen.31 

1933 – 1939: Bürgermeister von Werneuchen und NS-Propagandist

Aktuelle Forschungsansätze versuchen für das Kieler Fallbeispiel neben Mit 
Wirkung vom 27. Juli 193332 bestellte der Oberbarnimer Landrat v. Thaer 
Körner zum kommissarischen Bürgermeister der Kleinstadt Werneuchen,33 
nachdem der bisherige Amtsinhaber wegen zahlreicher Verfehlungen, nicht 
aus politischen Gründen, abgesetzt worden war.34 Körner war damals 



Mitarbeiter der Kreisverwaltung in Bad Freienwalde und galt als hoch-
qualifiziert.35 Zu diesem frühen Zeitpunkt war seine nationalsozialistische 
Grundhaltung bereits von Bedeutung. So hieß es in einer längeren Darstel-
lung seiner politischen Arbeit im Oberbarnimer Kreisblatt anlässlich seiner 
Einsetzung, dass „auch seine nationale und völkische Betätigung zeigt, daß 
er der Mann ist, den der neue Staat an dieser Stelle braucht.“36 

Schon bei seinen ersten öffentlichen Auftritten präsentierte Körner sich 
als nationalsozialistischer Bürgermeister: Anlässlich der Reichshandwerker-
woche sprach er „im Braunhemd“ und forderte die Meister auf, „in ihren 
Arbeitern deutsche Brüder […] zu sehen.“37 Das Richtfest der Volksschule 
nutzte Körner, um zu betonen, nationalsozialistische Entschlusskraft habe 
das Gerede „marxistisch-demokratischer Art“ auch in Werneuchen abge-
löst.38 Körner war es wichtig, Partei und Kommune auch symbolisch eng zu 
verbinden; als Ausdruck dieser Verbundenheit überreichte er der NSDAP-
Ortsgruppe anlässlich eines ‚Deutschen Abends‘ feierlich eine Fahne.39 

Wie hoch Körners Ansehen in der NSDAP war, zeigt die Tatsache, 
dass er bereits Anfang September 1933 im Rahmen der Gleichschaltung 
der kommunalen Spitzenverbände zum stellvertretenden Vorsitzenden 
der Kreisabteilung Oberbarnim des Brandenburgischen Gemeindetages 
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Rathaus von Werneuchen, Körners Amtssitz von Juli 1933 bis Januar 1939 (Foto vom 27. 11.1937) 
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ernannt wurde.40 Als ab Ende 1933 seine Bestätigung als regulärer Bürger-
meister von Werneuchen anstand, zeigte sich unübersehbar die Bedeutung 
der NSDAP-Mitgliedschaft für Körners Karriere.41 Bereits im November 
1933 begründete der Werneuchener Kommunalpolitiker Quart den Antrag 
auf Bestätigung Körners mit dessen NSDAP-Mitgliedschaft.42 Landrat v. 
Thaer sprach im Januar 1934 in einem die Beförderung befürwortenden 
Schreiben an den Regierungspräsidenten in Potsdam ausdrücklich von 
der „einwandfreien politischen Gesinnung“43 Körners. Und Körner selbst 
unterstrich sein Dringen auf Ernennung zum Bürgermeister mit seiner lang-
jährigen NSDAP-Mitgliedschaft sowie einer früheren Tätigkeit in einem 
völkischen Wehrverband.44 Als er im Oktober 1933 per Zuruf, nicht durch 
eine demokratische Wahl, von den Stadtverordneten zum Bürgermeister 
bestimmt wurde45, dankte Körner den Stadtverordneten und versicherte 
lt. Lokalzeitung: „Er werde in seiner Eigenschaft als Bürgermeister und als 
Privatmensch dieser braunen Uniform immer Ehre machen und niemals 
etwas von seiner nationalsozialistischen Überzeugung preisgeben.“46 Insge-
samt überrascht es nicht, dass laut Oberbarnimer Kreisblatt anlässlich der 
feierlichen Einweisung Körners in das Amt des Bürgermeisters in mehreren 
Reden „die wunderbare Harmonie“ betont wurde, die zwischen NSDAP, 
Landratsamt und Stadtverwaltung „in direkt musterhafter Weise in Wer-
neuchen ausgeübt wird.“47 

Körner sollte die in ihn gesetzten Hoffnungen nicht enttäuschen und 
exekutierte als Bürgermeister in Werneuchen die Politik der NSDAP. 
Anlässlich einer Rede vor Bürgern Werneuchens im Dezember 1934 ver-
teidigte Körner ausdrücklich das durch das neue preußische Gemeindever-
fassungsgesetz in den Kommunen eingeführte Führerprinzip;48 ein solcher 
Führer habe „nicht nur im Amt, sondern in seiner ganzen Lebensweise 
100prozentiger Nationalsozialist zu sein.“49 Im Sommer 1935 nutzte Kör-
ner die Einweihung einer Straßenverbreiterung zu einem ideologischen 
Grundsatzstatement: „Wir haben in der Vergangenheit ein Deutschland 
gehabt, in dem der Standesdünkel regierte, und später ein Deutschland, 
in dem der Klassenkampf hauste. Beide Male mußte dieses Deutschland 
an den Rand des Abgrundes kommen. Hieraus wollen wir lernen. Arbeiter 
der Stirn und der Faust müssen sich achten und zusammenstehen. Die nat.-
soz. Idee ist der Mörtel, der sie zusammenhalten muß. Dann werden die 
wenigen Gegner auf Granit beißen und eine Volksgemeinschaft nach dem 
Willen des Führers wird bestehen.“50 

Im gleichen Sommer schloss er mit der Vereinigung der arischen Ärzte 
Werneuchens einen Vertrag über die kassenärztliche Behandlung sog. ‚Min-
derbemittelter‘, wodurch die Stadtkasse jährlich um über 10.000 RM ent-
lastet werden sollte.51 Zeitgleich stellte er die städtischen Aushängekästen 



dem Nazi-Hetzblatt ‚Der Stürmer‘ zur Verfügung.52 Nicht nur „Volksge-
meinschaft“ und „Führerprinzip“ bestimmten Körners Reden, auch antise-
mitische Sentenzen fanden Eingang in seine Ausführungen. So behauptete 
er zum Beispiel, eine Finanzreform Erzbergers in den Anfangsjahren der 
Weimarer Republik habe „Städte und Gemeinden […] in die Zinsknecht-
schaft der […] Geldjuden gebracht.“53 

Körner beließ es nicht bei rhetorischer Werbung für den Nationalsozia-
lismus. Konkrete Einzelfälle zeigten seine Bereitschaft, als Bürgermeister im 
Sinne des Nationalsozialismus zu agieren.

Seit dem Erlass des Reichsbürgergesetzes 1935 kämpfte der Werneuche-
ner Arzt Dr. Alfred Goetz um seine bürgerliche wie berufliche Existenz.54 
Obwohl er nach den Rassebestimmungen der Nationalsozialisten ein sog. 
„Mischling 1. Grades“ war, galt er als „Volljude“, da er zum Zeitpunkt des 
Erlasses der Rassengesetze noch Mitglied der jüdischen Gemeinde war.55 
Vergeblich bemühte Dr. Goetz sich um seine Anerkennung als „Misch-
ling 1. Grades“ und betonte, er habe sich bereits vor längerer Zeit zum 
Protestantismus hingewandt und den Austritt aus der jüdischen Gemein-
de lediglich aus formalen Gründen versäumt. Körner kommentierte die 
Argumentation von Dr. Goetz in seiner Stellungnahme vom 11. Juli 1938 
im Rückgriff auf das antisemitische Vorurteil einer angeblichen ‚Doppelloy-
alität‘: „Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, dass hierin eine typische 
jüdische Manier liegt, mit der sich Dr. Goetz den Weg nach zwei Seiten 
offenhielt.“56 

Zu dem Antrag von Dr. Goetz, ihn als „Mischling 1. Grades“ anzuer-
kennen und ihm damit die weitere Ausübung seines Berufs zu ermöglichen, 
schrieb Körner: „Die Arztverhältnisse im hiesigen Orte sind katastrophal, 
da Dr. Goetz als Jude von der Partei und von der Behörde bekämpft und 
gemieden wird, andererseits aber nur ein arischer Arzt im Orte vorhan-
den ist. Die Anerkennung des Dr. Goetz wird an diesem Zustand nichts 
ändern, da die Einstellung der Partei zu dem Halbjuden Goetz immer die 
gleiche bleiben würde. Ein öffentliches Interesse an dem Antrag des Dr. 
Goetz liegt somit nicht vor. Sehr wahrscheinlich würde diese Anerkennung 
in der Einwohnerschaft noch mehr Verwirrung anrichten und die Arbeit 
der Bewegung wesentlich erschweren.“ Angesichts dieser Aussage über-
rascht es nicht, dass Körner forderte, sollte dem Antrag von Dr. Goetz „aus 
menschlichen Gründen“ stattgegeben werden, „dass Dr. Goetz den hiesi-
gen Ort verlässt und für einen arischen Arzt Platz macht. Hier wird er von 
der NSDAP seit zehn Jahren als Jude bekämpft und seine Anerkennung 
würde für gewisse Vg. [Volksgenossen], die bisher bei ihm in Behandlung 
gewesen und deshalb zur Rechenschaft gezogen worden sind, ein Triumpf 
sein, den sie gegen die Bewegung mit Recht ausspielen könnten.“57 
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1935 erfolgten in Werneuchen Einquartierungen. Als der Landwirt 
Wegener die ihm zugewiesenen Soldaten nach Körners Auffassung nicht 
angemessen versorgte und zudem das Winterhilfswerk kritisierte, beließ 
Körner es nicht bei einer Ermahnung. Er verunglimpfte vielmehr durch 
öffentlichen Aushang den Betreffenden58 und drohte mit einer weiteren 
öffentlichen Anprangerung, sollte dieser seine Kritik an ihm nicht ein-
stellen.59 Wegener beschwerte sich daraufhin im August 1936 schriftlich 
bei Hitler über Körner, worauf Körner am 24. Oktober 1936 an Wege-
ner schrieb: „Das Schreiben beweist klar, wie wenig Sie von dem Wollen 
des Führers bisher verstanden haben und wie fern Sie noch heute der 
N.S.D.A.P. stehen. […] Der Führer selber hat bei der Eröffnung des Win-
terhilfswerks 1936/37 in erfreulicher Deutlichkeit ausgesprochen, wo die 
Volksgenossen Ihres Schlages […] hingehören.“60 Zur öffentlichen Denun-
ziation griff Körner auch, als er im September 1935 Einwohnern Wer-
neuchens vorwarf, „böswillig […] als Feind des Nationalsozialismus“ die 
pünktliche Steuerzahlung zu unterlassen, und daher ihre Namen öffentlich 
bekannt machte.61 Auch hier zeigt sich, dass Körner die Positionen von 
Partei und Staat gleichsetzte.

Der frühere Landarbeiter, Bergmann und Kohlenhändler Karl Stroyek 
lebte seit 1934 in Werneuchen.62 Im täglichen Umgang machte er aus seiner 
Ablehnung des NS-Regimes kein Hehl. So verweigerte er den Hitlergruß, 
stellte die Sinnhaftigkeit anti-jüdischer Maßnahmen in Frage und berief 
sich mit seiner Kritik an Staat und Partei ausgerechnet auf den Völkischen 
Beobachter. Wiederholt hatte Körner nach eigener Aussage Stroyek ein-
bestellt, um ihn zu ermahnen. Am 22. Juni 1938 forderte der NSDAP-
Ortsgruppenleiter von Werneuchen Körner auf, gegen Stroyek vorzugehen, 
da dieser die Autorität der Partei in Frage stelle. Noch am gleichen Tag 
verfügte Körner in seiner Funktion als Ortspolizeibehörde die Festnahme 
von Stroyek und ordnete umfangreiche Zeugenbefragungen an, um ihn 
anschließend in die Potsdamer Gestapo-Haft zu überführen. Körner in 
einem Schreiben an die Gestapo am 24. Juni 1938: „Da das Verhalten des 
Strojek und seine Frechheiten gerade von früheren marxistischen und reak-
tionären Kreisen mit stiller Genugtuung aufgenommen wurden und auch 
hier bereits sich die Ansicht befestigte, dass heute die Bewegung nicht in 
der Lage sei, gegen solche Vg. [Volksgenossen] etwas Entscheidendes zu 
unternehmen, scheint es dringend notwendig, hier einmal zuzugreifen.“ 
Stroyek müsse spüren, „dass er nicht ungestraft heute im Dritten Reich 
dauernd sich über Gesetze und Einrichtungen des Staates abfällig äußern 
und dass er weiter nicht ungestraft die Arbeit der nationalsozialistischen 
Bewegung, ihrer Amtswalter usw. erschweren kann. […] M. E. wäre es 
richtig, Strojek für einige Zeit in ein K-Lager einzuliefern.“63   



Das rigorose Vorgehen gegen Karl Stroyek war kein Einzelfall.64 Im Juni 
1934 meldete das Oberbarnimer Kreisblatt aus Werneuchen: „Ein gewisser 
Walter Riemer ist durch die Ortspolizeibehörde [damals der Bürgermei-
ster] wegen Verbreitung falscher Gerüchte und Beleidigung von Staats-
stellen festgenommen und in das Polizeigefängnis in Potsdam überführt 
worden. R. war bereits am 17. 5. 1934 durch den Bürgermeister ernstlich 
verwarnt worden.“65 

Im Entnazifizierungsverfahren beteuerte Körner am 29. Dezember 
1948: „Weder in Werneuchen noch in Küstrin hat es zu meiner Zeit die 
üblichen Judenverfolgungen gegeben. Es brauchte kein Jude den Stern 
zu tragen.“66 Abgesehen davon, dass die Pflicht zum Tragen des Juden-
sterns erst im September 1941 im Deutschen Reich eingeführt wurde,67 
Körner aber bereits im Januar 1939 Werneuchen verließ, bleibt unklar, was 
die „üblichen Judenverfolgungen“ lt. Körner waren. Nach Auskunft des 
Zeugen Wegener wurde der Eingang der Praxis von Dr. Goetz auf Betrei-
ben des örtlichen NSDAP-Ortsgruppenleiters blockiert, um Patienten am 
Zutritt zu hindern.68 Körner selbst beteiligte sich aktiv an der Umsetzung 
der Nürnberger Rassegesetze nicht nur beim Arzt Dr. Goetz, sondern auch 
im Fall eines jüdischen Ladenbesitzers in Werneuchen.69 

Gern hob Körner die Bedeutung seiner Stadtverwaltung bei der Rea-
lisierung nationalsozialistischer Politik auf lokaler Ebene hervor. Anläs-
slich der Einweihung der Jagdfliegerschule in Werneuchen schrieb er am 
18. Novemer 1937 an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern 
in einem Einladungsschreiben: „Nationalsozialistischer Wille und zähe 
Arbeitskraft haben auch hier in den letzten vier Jahren in Werneuchen auf-
gebaut und neue unvergängliche Werte geschaffen. Partei, SA und Stadt-
verwaltung haben seit 1933 in voller Einmütigkeit zusammengestanden 
und in fleissiger Arbeit aus einer sterbenden Stadt wieder ein blühendes 
Gemeinwesen gemacht.“70 Die Einweihungsfeier gestaltete Körner als Fest-
woche, in der sich NS-Organisationen, städtische Vereinigungen und die 
Stadtverwaltung präsentierten; auch die Einweihung des neuen städtischen 
Wasserwerks erfolgte in diesem Rahmen und unterstrich die Kompetenz 
der Stadtverwaltung.71 

Parallel zu seiner Tätigkeit als Bürgermeister von Werneuchen begann 
Körners Karriere in der NSDAP. Bereits am 9. November 1935 nahm er an 
den NSDAP-Gedenkfeierlichkeiten in München teil.72 Ebenso hat Körner 
nach eigenen Angaben „an mehreren Reichsparteitagen […] teilgenom-
men.“73 Schnell folgten dann Parteiämter, Körner wurde – in der Termino-
logie der Nationalsozialsten – ‚Politischer Leiter‘.74 

Gegenüber der Entnazifizierungskommission behauptete Körner 1948, 
er habe bis 1939 nur ein Amt in der NSDAP ausgeübt: Von 1935 bis 1937 sei 
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er Vorsitzender der Ortsgruppe Werneuchen des Reichsbundes der Deut-
schen Beamten (R.D.B) gewesen.75 Die Aufgaben des R.D.B beschreibt die-
ser in seiner Satzung sehr eindeutig: „Erziehung der Mitglieder zu vorbildli-
chen Nationalsozialisten und Durchdringung der gesamten Beamtenschaft 
mit dem nationalsozialistischen Gedankengut.“76 Und so verstand auch 
Körner seine Funktion. Unter der Überschrift „Der Beamte muß überzeug-
ter Nationalsozialist sein“ berichtete das Oberbarnimer Kreisblatt im März 
1934 über eine Beamtenkundgebung mit Körner, in der dieser gefordert 
hatte, die Beamten müssten „das nationalsozialistische Gedankengut in sich 
aufgenommen“ haben.77 Ob bzw. inwieweit Körner dieses Amt darüber 
hinaus auch in konkreten Einzelfällen im Sinne des Nationalsozialismus 
ausgeübt hat, lässt sich angesichts der dürftigen Aktenlage nicht entschei-
den. Allerdings konzedierte Körner gegenüber dem Öffentlichen Kläger 
im Rahmen des Entnazifizierungsverfahrens 1949: „Dass mit diesem Amt 
politische Beurteilungen verbunden gewesen sind, mag in einzelnen Fällen 
zutreffend gewesen sein.“78   

Nicht dass Körner die Angaben zur Dauer seiner Tätigkeit im R.D.B. 
in für ihn günstiger Weise veränderte, ist bemerkenswert, sondern dass er 
im Entnazifizierungsverfahren die vergleichsweise unbedeutende Arbeit im 
R.D.B. anführte, wichtigere Funktionen für die NSDAP aber verschwieg. 
Nachvollziehbar wird dies, wenn man Körners Strategie im Entnazifizie-
rungsverfahren beachtet. Kernpunkt war seine Behauptung, nie Kreisleiter 
gewesen zu sein. Um diese These zu stützen, behauptete er 1950 in sei-
ner Erwiderung auf die Anklage vor dem Bielefelder Spruchgericht: „Die 
wesentlichen Voraussetzungen für einen Kreisleiter […] fehlten bei mir. Ich 
war weder geschult, noch hatte ich mich vorher in Parteiämtern hochge-
dient oder bewährt.“79 Dies dürfte nicht nur hinsichtlich der Schulungen 
unzutreffend sein.80 Körners Karriere in der NSDAP verlief steil nach oben.

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Reichstagswahl am 29. 
März 1936 nennt die Presse alleine für die Monate Januar bis März 1936 
acht Propagandaauftritte Körners.81 Offenbar wurden seine rhetorischen 
Fähigkeiten auch in der NS-Führung goutiert, denn er wurde von der Gau-
leitung der Partei im Sommer 1936 zu einem vierwöchigen Rednerkurs 
einberufen.82 Spätestens ab Januar 1938 trug Körner offiziell den Titel 
„Gauredner“.83 Die Lokalzeitung verzeichnete bereits für die ersten vier 
Monate des Jahres 1938 15 Propagandaauftritte Körners.84  

„Als Propagandaredner habe ich mich nicht betätigt“, erklärte Körner 
im Rahmen der Entnazifizierung im März 1949.85 Dies entspricht nicht 
der Wahrheit, wie bereits die offiziellen Bezeichnungen seiner Parteiämter 
nahelegen. Noch deutlicher wird es, wenn man den Inhalt seiner Reden 
betrachtet:



Vor Angehörigen der Deutschen Arbeitsfront beschwor Körner den 
Gedanken der Volksgemeinschaft: „Der Sinn unseres Kampfes ist immer 
der Gleiche: Den Volksgenossen zu gewinnen, daß er seinen Standesdünkel 
und Klassenhaß ablegt und zur Gemeinschaft hinfindet.“86 

Die Reichstagswahl vom 29. März 1936 sollte, so Körner bei einer Wahl-
kampfveranstaltung in Trampe , eine klare Botschaft senden: „Die Juden 
und Emigranten […] sollen […] von uns ihre Antwort bekommen. Sie sol-
len uns nicht mehr mit dem Deutschland von 1918 – 1933 verwechseln.“87  

Anlässlich einer Veranstaltung am 20. April 1937 forderte Körner die 
Versammelten zum Treueschwur für Hitler auf: „Das Gelöbnis, das ihr heu-
te ablegen sollt, schließt in sich, daß jeder von euch bereit ist, sich bis zum 
Letzten für unsere hohe und heilige Idee einzusetzen. Das Bekenntnis zu 
Adolf Hitler und das Bekenntnis zum Nationalsozialismus, das ist es, was 
wir von euch und darüber hinaus von jedem deutschen Menschen verlan-
gen.“88 In seiner Rede anlässlich des Kreisverbandstages der Feuerwehren 
1937 betonte Körner lt. Presse, der „Führerstaat ist keine Diktatur, es ist 
die straff organisierte Volksgemeinschaft. In ihr zu stehen sei uns höchste 
Verpflichtung und Ehre und jeder Spatenstich, den wir vollbringen, soll ein 
Gebet für Deutschland sein!“89  

Im Dezember 1938 forderte Körner in religiöser Ekstase: „Wir wollen 
[…] auch im kommenden Jahre die Aufgaben mutig anpacken. Kampf 
gegen das Weltjudentum und den Bolschewismus und den Kampf um den 
Frieden der Welt und alle Aufgaben, die der Führer stellen wird, – wir wol-
len sie meistern unter seiner starken Führung. Und die Weltanschauung der 
nationalsozialistischen Bewegung sei uns der Altar, vor dem wir uns immer 
wieder fragen, ob wir genug gearbeitet haben.“90 

Im Herbst 1936 erreichte Körner einen weiteren Karriereschritt inner-
halb der NS-Hierarchie. Er wurde Kreispropagandaleiter der Partei im 
NSDAP-Kreis Eberswalde-Oberbarnim,91 was er bis Ende Januar 1939 
blieb.92 Als „Rufer des Führers“93 steuerte er die Propaganda der NSDAP 
in einem Gebiet, das von etwa 130.000 Menschen bewohnt wurde, und war 
Mitglied der Kreisparteileitung in Eberswalde-Oberbarnim. Berichte in der 
Presse dokumentieren sehr genau, dass und wie Körner die NS-Propaganda 
bis in die kleinste Gemeinde hineintrug.94 

1939 – 1945: Bürgermeister von Küstrin und NSDAP-Kreisleiter95

Anfang 1939 wurde Körner zunächst Staatskommissar in Küstrin, kurz 
darauf Bürgermeister von Küstrin,96 nachdem sein Vorgänger abberufen 
worden war.97 Der Reichsinnenminister stimmte der Bestellung Körners zu, 
weil die NSDAP-Gauleitung ihn bereits für geeignet erklärt hatte.98  
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Wie zuvor in Werneuchen kam es nicht zuletzt unter dem Eindruck des 
Krieges auch in Küstrin unter Körner zu einer engen Zusammenarbeit von 
Partei und Stadtverwaltung. Diese zeigte sich nicht nur in drei positiven 
Beurteilungen Körners durch die regionale SA-Führung.99 Sie spiegelte sich 
auch darin, dass Körner im Herbst 1940 als Dank für seine Unterstützung das 
Goldene Ehrenzeichen der HJ verliehen wurde.100 Folgerichtig versicherte 
Körner als Ortspolizeibehörde der Küstriner HJ-Führung 1942, gegen HJ-
Mitglieder vorzugehen, die sich angeblich dem HJ-Dienst entzogen hatten.101  

Im Herbst 1941, zwei Jahre nach Kriegsbeginn, äußerte Körner sich 
unter der Überschrift „Aufgaben der nationalsozialistischen Stadtverwal-
tung Küstrin“ grundsätzlicher über die Beziehung von Partei und Staat: 
„Alles, was in den Jahren der nationalsozialistischen Revolution entstanden 
ist und in kommenden Jahren noch entstehen wird, beruht auf der vom 
Führer vollzogenen […] Volksgemeinschaft. […] Gleich wichtig im Kriege 
als auch im Frieden ist ein gutes und reibungsloses Zusammenarbeiten mit 
der NSDAP. […] Die Festungsstadt Küstrin hat […] immer wieder für 
Preußen und für das Reich Opfer über Opfer gebracht. […] Diese große 
Vergangenheit der Stadt Küstrin muß immer Mittelpunkt jeglicher kommu-
nalpolitischer Maßnahmen auch in Zukunft bleiben.“102 

Von großer Bedeutung im Entnazifizierungsverfahren Körners war 
die Frage, welche Funktion er wie lange in der NSDAP-Kreisleitung von 
Königsberg / Neumark ausgeübt hatte. Dies kann nicht verwundern: Als 
‚Hoheitsträger‘103 in ihrem jeweiligen NSDAP-Kreis waren die Kreisleiter 
„Ausführungsorgane des in der Person Hitlers kristallisierten Parteiwillens, 
indem sie die Realisierung der von der Partei- und Staatsführung verfügten 
Anordnungen auf der jeweiligen Organisationsebne der NSDAP sicher-
stellten.“104 Sie bildeten somit „eine zentrale Instanz des Herrschaftsappa-
rats des NS-Regimes, denn zu ihren Hauptaufgaben gehörte die Kontrolle 
und die Überwachung sowohl der Parteimitglieder als auch der ‚Volks-
gemeinschaft‘ in ihrem Hoheitsgebiet.“105 

Wegen ihrer wichtigen Funktion im Machtgefüge des NS-Staats hatte 
sich Hitler seit 1935 vorbehalten, die Kreisleiter persönlich zu ernennen. 
Insbesondere während des Krieges hatte dies zur Folge, dass die offizielle 
Ernennung häufig über längere Zeit ausblieb und sie als Kommissarische 
Kreisleiter tätig waren.106 Auch die von den Gauleitern nur kommissarisch 
berufenen besaßen die gleichen Rechte und Vollmachten wie die von Hitler 
bestätigten Kreisleiter107, weshalb in der öffentlichen Wahrnehmung diese 
Unterscheidung keine Rolle spielte. Die von der Parteiführung betriebene 
Besetzung der Kreisleiterposten mit Hauptamtlichen wurde nur unvollstän-
dig realisiert; nicht selten blieb es bei einer Personalunion aus Bürgermei-
ster- und Kreisleiteramt.108 



Mit Kriegsbeginn nahmen die Aufgaben und damit die Macht der 
NSDAP-Kreisleiter deutlich zu.109 „Die Führungsfunktionäre der ange-
schlossenen Verbände sowie die Frauenschaftsleiterinnen [wurden ihnen] 
nun politisch, fachlich, disziplinarisch und persönlich unterstellt […]. 
Auch die Parteigliederungen, mit Ausnahme der autonomen SS, wur-
den ihnen politisch und einsatzmäßig zugeordnet.“110 Zu den Aufgaben 
der Kreisleiter gehörten u. a. die Verteilung von Lebensmittelkarten und 
Bezugsscheinen, die Betreuung von Kriegswitwen und -waisen sowie von 
Flüchtlingen, später auch die Organisation des Volkssturms. Durch ver-
stärkte Propagandatätigkeit und Kreisbereisungen sollten sie für die Politik 
der NSDAP werben und Präsens zeigen. Zudem sollten sie in ihrem Par-
teikreis die Arbeit der Parteiorganisationen, der Landräte, Bürgermeister, 
Kreisbauernführer etc. koordinieren.111 Seit Sommer 1942 waren die Kreis-
leiter schließlich auch in die Kontrolle der Zwangsarbeiter eingeschaltet.112 
Dabei sollten sie helfen, intime Beziehungen zwischen Zwangsarbeitern 
und Deutschen, insbesondere Frauen, zu unterbinden.113 

Bis zum Ende der NS-Diktatur war die Sache unstrittig: Körner 
bezeichnete sich selbst als „Kreisleiter“ oder „Kommissarischer Kreislei-
ter“, übte dieses Amt aus und wurde auch in der Öffentlichkeit, von Partei 

169

Q
ue

lle
: O

de
rla

nd
m

us
eu

m
 in

 B
ad

 F
re

ie
nw

al
de

 (O
de

r)

Rathaus von Küstrin, Körners Amtssitz von Januar 1939 bis März 1945 (Foto um 1935) 
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und Presse in dieser Funktion wahrgenommen – und zwar von April 1941 
bis April 1945. Nach eigener Darstellung wurde Körner bereits am 1. April 
1941 NSDAP-Kreisleiter von Königsberg/Nm. – die Einsetzung erfolgte 
in einer offiziellen Feierstunde.114 Kurz zuvor, am 26. März 1941, war er 
„aus zwingenden Gründen der Reichsverteidigung zur Erfüllung kriegs-
wichtiger Aufgaben“ vom Militärdienst freigestellt worden.115 Er übte diese 
Tätigkeit nach eigenen Angaben noch im April 1945 aus.116 1943 nennt 
Körner als Parteiaktivität gegenüber der SA u. a. „z. Zt. K.-Kreisleiter des 
Kreises Königsberg/Neumark“.117 Über Körners Tätigkeit als Kreisleiter 
von Königsberg / Neumark wurde in der Presse kontinuierlich ab 1941 
berichtet.118 

Die Zeitungsberichte, in denen Körner jeweils als „Kreisleiter“ bezeich-
net wurde, belegen, dass er die Vorgaben der Parteiführung befolgte und 
in den Jahren 1943/1944 eine massive Propagandatätigkeit entfaltete. Nur 
selten wurde in der umfangreichen Berichterstattung über öffentliche Auf-
tritte Körners zwischen „Kreisleiter“ und „Bürgermeister“ unterschieden, 
was damit zusammenhing, dass er nach seiner Ernennung zum NSDAP-
Kreisleiter von Königsberg/Neumark Bürgermeister von Küstrin blieb und 
damit unter den Kreisleitern zu der Minderheit gehörte, die diese Funktion 
nicht hauptamtlich ausübte.119 

Die Berichte über Körners öffentliche Auftritte ab 1941 zeigen, der Ton 
der Reden wurde zunehmend martialischer. In einem Bericht über Körners 
Besuch bei der HJ hieß es: „Er betonte, mit welchem Vertrauen der Füh-
rer auf seine Jugend schaue, die sich stets dieser Verpflichtung bewußt zu 
sein habe. Der Kampf Deutschlands gegen seine weltanschaulichen und 
militärischen Feinde müßte uns zu größter Einsatzbereitschaft verpflich-
ten.“120 Am 22. November 1943 zitierte das Oder-Blatt aus einer Ansprache 
Körners: „Unsere Gegner haben uns nur die Wahl gelassen: Die Freiheit 
zu erringen oder unterzugehen. Wir wählen das erstere. Die Kampffront 
der Heimat muß gestählt werden. […] Wir haben die besten Soldaten der 
Welt, weil unsere Soldaten Nationalsozialisten sind. Und wir sind als Volk 
unschlagbar, weil wir den Führer haben.“121 

Anlässlich einer sog. ‚Heldengedenkfeier‘ steigerte Körner den Ton 
noch: „Zu aller Zeit in der deutschen Geschichte mußte bestes deutsches 
Blut in Strömen fließen, weil unsere Feinde uns nicht den Frieden gönnten. 
Juden und Freimaurer haben auch diesen Krieg vom Zaune gebrochen, 
um das ihnen verhaßte Deutschland zu vernichten. […] Keine ritterlichen 
Gegner kämpfen auf der anderen Seite, mit Grausamkeit und unmenschli-
chen Methoden führen die Feinde den Krieg. Diese Art der Kriegsführung 
gibt uns aber das Recht, unser völkisches Dasein ebenso rücksichtslos zu 
verteidigen.“122  



Bescheinigung der Reichspropagandaleitung der NSDAP für Hermann Körner als Gauredner
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Inwieweit Körner sich abgesehen von seiner breit angelegten Propa-
gandatätigkeit auch in seinem praktischen kommunalen Handeln von der 
NS-Ideologie sowie Vorgaben der Parteiführung bestimmen ließ, lässt sich 
angesichts des kriegsbedingten Verlusts der Akten der Küstriner Stadtver-
waltung und der NSDAP-Kreisleitung nicht sagen. Dies gilt auch für die 
Situation der jüdischen Bevölkerung Küstrins.123 Ebenso ist nicht feststell-
bar, wie Körner das für die Herrschaftsausübung der Kreisleiter zentrale 
Instrument der ‚politischen Beurteilung‘ praktizierte.124 Im Jahre 1942 
berichteten die Lokalzeitungen, dass eine Frau aus Küstrin125 und ein 
Mann aus dem Kreis Königsberg/Neumark126 in Konzentrationslager ver-
bracht wurden, weil sie „in ehrvergessener Weise“ eine Liebesbeziehung 
zu einem polnischen Zwangsarbeiter bzw. einer polnischen Zwangsarbei-
terin eingegangen waren. Über das Schicksal der jeweiligen Partner ist 
ebenso wenig bekannt wie über eine mögliche Mitwirkung Körners an der 
Verfolgung dieser Menschen.

Angesichts der heranrückenden sowjetischen Truppen wurde Küstrin 
am 25. Januar 1945 zur Festung erklärt, um einen weiteren Vormarsch 
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Hermann Körner als Bürgermeister von Küstrin; Heinz Reinefarth (hier als Höherer SS- und Polizei-
führer im Reichsgau „Wartheland“), ab 1. Februar 1945 Festungskommandant von Küstrin



dieser Truppen auf Berlin zu verhindern, zumindest zu verzögern. Zum 
Festungskommandanten wurde am 1. Februar 1945 der SS-Gruppenfüh-
rer und Generalleutnant der Waffen-SS Heinz Reinefarth berufen.127 Ab 
5. Februar 1945 war Küstrin faktisch eingeschlossen. Vom 19. bis zum 
23. Februar 1945 wurde gegen anfängliche Widerstände der Reichsfüh-
rung ein Großteil der Küstriner Zivilbevölkerung evakuiert. Ende März 
1945 erfolgte unter Missachtung eines ausdrücklichen Befehls Hitlers die 
Räumung der Festung Küstrin durch die verbliebenen Wehrmachts- und 
Volkssturmangehörigen; Körner verließ mit diesen die Stadt.128 

Die von Körner mit herausgegebenen Informationsblätter129, die als 
Zeitungsersatz fungierten, meldeten im Februar und März 1945 die Hin-
richtung von ca. 20 Personen wegen angeblichen Plünderns, Desertie-
rens etc. Die Tötungen erfolgten aufgrund standgerichtlicher Urteile und 
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Aufrufe an die Bevölkerung von Heinz Reinefarth und Hermann Körner auf der Titelseite der 
ersten Ausgabe der Feste Küstrin, 12. Februar 1945
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folgten einer Anordnung Reinefarths.130 14 sog. „Ostarbeiter“ wurden 
am 4. Februar 1945 angeblich „beim Plündern ertappt“ und ohne Unter-
suchung, Verhandlung oder Urteil „auf der Stelle erschossen.“131 Recht-
lich können die Tötungen Körner wohl nicht zugerechnet werden.132 
Allerdings stellt sich nicht nur angesichts der Behauptungen von Körner 
über seine bedeutende Rolle bei der Evakuierung der Küstriner Zivilbe-
völkerung und bei der Durchsetzung des befehlswidrigen Ausbruchs aus 
dem Kessel Küstrin die Frage nach seinem Einfluss in diesen Wochen.133 
In einem Entlastungsschreiben für Körner vom September 1949 erklärt 
ein Zeuge, er sei aufgrund defaitistischer Reden am 15. Februar 1945 
wegen „Zersetzung der Wehrkraft“ vor dem Standgericht in Küstrin 
angeklagt worden und habe seine Freilassung u. a. dem Einsatz Körners 
zu verdanken.134   

Fest steht, dass auch im Februar 1945, Küstrin war bereits von sowje-
tischen Truppen eingeschlossen, in den von Körner mit herausgegebenen 
Blättern Durchhalteparolen publiziert wurden: „Harte Stunden, die man-
ches Leid in unsere Familien gebracht haben, müssen wir durchleben. […] 
Notwendig ist, daß jeder Einzelne bis zum Äußersten seine Pflicht tut. 
Unter dem Kanonendonner der Sowjets vor den Stadtgrenzen scheiden sich 
in dieser harten Prüfungszeit die Geister. Laßt uns immer zu den Starken 

Bei schweren Bombardierungen wurden im Februar 1945 weite Teile Küstrins zerstört 
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und Treuen gehören.“135 Und am 21. Februar 1945 hieß es an gleicher 
Stelle deutlich rassistisch: „Jedes Lebewesen auf dieser Welt hat von jener 
Macht, die wir Gott nennen, den Auftrag, mit den Kräften, die ihm verlie-
hen sind, dafür zu sorgen, daß die Art, zu der es gehört, nicht untergeht. 
[…] Diesen Auftrag haben auch wir als Angehörige des deutschen Volkes, 
das sich nach dem Willen der Vorsehung in seiner besonderen Art und 
Eigenart entwickelt hat. Über dem Leben des Einzelnen steht das unseres 
Volkes. […] Tue jeder an seiner Stelle seine Pflicht bis zum letzten, dann 
werden von uns dennoch einmal so viele übrig bleiben, daß sie das Leben 
unseres Volkes fortsetzen können.“136 

1945 – 1947: „Hermann Köhler“ in Hagenow

Wiederholt hat Körner behauptet, nach dem Zweiten Weltkrieg längere 
Zeit in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen zu sein. Diese Aussage ist 
auch deshalb von Bedeutung, weil sie in seinem Entnazifizierungsverfahren 
eine Rolle spielte, erfolgte die Einstufung von Körner als „Entlasteter“ 
(Kategorie V) ausdrücklich „unter Berücksichtigung des Umstandes, daß 
er von 1945 bis 1948 in russ. Kriegsgefangenschaft war“.137 Bereits im Mai 
1949 hatte Körner erfolglos in einem Schreiben an den Öffentlichen Klä-
ger bei dem Spruchgericht Bielefeld gefordert, sein Spruchgerichtsverfah-
ren „aufgrund der durchgemachten Gefangenschaft im Gnadenwege“ zu 
beenden.138 Eine genauere Betrachtung lässt erhebliche Zweifel an Körners 
Darstellung aufkommen.

Bereits Körners eigene zeitliche Angaben sind widersprüchlich: Auf dem 
Fragebogen zur Durchführung der Entnazifizierung erklärte Körner am 28. 
Dezember 1948: „1945 – 1947 beim Russen interniert bezw. Kriegsgefangen-
schaft“.139 Am 25. März 1950 behauptete Körner in einem Schreiben an den 
Entnazifizierungshauptausschuss: „Im September 1948 bin ich aus russi-
scher Gefangenschaft heimgekehrt.“140 In seinem Lebenslauf, den er seinem 
Bewerbungsschreiben in Reinbek vom 26. Dezember 1950 beigefügt hatte, 
sprach Körner von einer „Heimkehr aus russischer Kriegsgefangenschaft 
Ende des Jahres 1948.“141 Auf einem Personalbogen in Reinbek, datiert auf 
den 13. Februar 1968 und von Körner unterschrieben, findet sich schließlich 
folgender Eintrag: „2.5.45 [-] Dez. 1949 Russ. Kriegsgefangenschaft“.142  

Auch Körners umfangreiche Einlassungen über die Umstände seiner 
Gefangenschaft bleiben zu vage, als dass sie überzeugend eine russische 
Kriegsgefangenschaft von 1945 bis 1948 oder gar 1949 belegen könnten. 
Körner will am 3. Mai 1945 bei Havelberg in Gefangenschaft geraten sein, 
sei mehrere Wochen dort verhört worden und sollte anschließend per Zug 
in ein Gefangenenlager ca. 400 Kilometer östlich von Moskau transportiert 
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werden. Während des Bahntransports sei ihm die Flucht gelungen. Er sei 
zu Fuß durch Russland und Polen bis Schneidemühl gewandert, wo er 
erneut gefangen genommen und Ende 1945 in einem Lager bei Küstrin 
inhaftiert worden sei.143 

Auffällig ist, dass Körner hier – abgesehen von dem Datum seiner ersten 
Gefangennahme – keine präzisen Zeiten nennt, insbesondere nicht für den 
Zeitpunkt seiner Entlassung; zusätzlich betont Körner: „Ich bin als Gefan-
gener nie registriert worden, nur bei der Entlassung, wo ich falsche Namen 
nannte […].“144 Die Zweifel an Körners Darstellung steigen, wenn man 
berücksichtigt, was er Ende 1948 seinem Vertrauten Joachim Reuscher 
über seine Haft in Küstrin schrieb: „Hier habe ich monatelang geschuftet 
[…] Eines Tages gelang es mir […] entlassen zu werden. Dann folgt wieder 
ein Lebensabschnitt, der ganz für sich ein Roman sein könnte. Ich kann 
Ihnen das nur gelegentlich mal erzählen.“145 

Zweifel an Körners Aussagen zu seiner angeblichen russischen Gefangen-
schaft basieren auch auf Äußerungen ehemaliger Küstriner. So gratulierte Dr. 
Schemensky im Oktober 1948 zur „gelungenen Flucht aus der Ostzone.“146 
Bereits im Mai 1948 schrieb Siegfried Heine in seinem Leumundszeugnis, 
Körner sei „kürzlich aus der Kriegsgefangenschaft in Russland entkommen“ 
und werde „demnächst in der britischen Zone seine Entnazifizierung bean-
tragen.“147 Johannes Loeschen, Zeitzeuge aus Küstrin, schrieb 1971 an Reu-
scher: „Herr Körner hat dann einige Jahre unter falschem Namen in der 
Ostzone gelebt, bis er erkannt wurde und flüchten mußte.“148 

Am 18. Dezember 1947 erschien in der Berliner Zeitung folgende Kurz-
meldung: „Unter dem Verdacht, den früheren Kreisleiter von Königsberg, 
Körner, in seiner Stellung als Personalchef des Landratsamtes geduldet und 
gestützt zu haben, wurde der CDU-Stadtrat Bader verhaftet. Durch einen 
früheren Angestellten der Küstriner Stadtverwaltung war Körner, der sich 
mit falschen Papieren seine Stellung erschlichen hatte, entlarvt worden.“149 
Zwei Tage zuvor hatte die Landes-Zeitung aus Schwerin bereits berichtet: 
„Am Montagmorgen wurde in Wittenburg Stadtrat Bader (Vorsitzender 
der CDU) unter dem dringenden Verdacht verhaftet, einem langgesuch-
ten Naziverbrecher, dem früheren Kreisleiter der NSDAP von Königsberg 
(Neumark) […], Körner (alias Köhler), ermöglicht zu haben, mit falschen 
Papieren in Hagenow die Funktion eines Personalchefs auszuüben.“150  
Hintergrund des Berichts war, dass ein ehemaliger Mitarbeiter Körners aus 
Küstrin diesen am Rande eines CDU-Empfangs in Hagenow erkannt und 
hierüber erst später Meldung gemacht hatte.151  

Im Fokus der Polizei stand „Hermann Köhler“ seit dem 4. Dezember 
1947.152 Zu diesem Zeitpunkt lebte „Köhler“ in Vier bei Boizenburg.153  
Allerdings kam es nicht zu der geplanten Festnahme, da „Köhler“ recht-
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zeitig aus der SBZ in die britische Besatzungszone floh. Bei der Wohnungs-
durchsuchung wurden zahlreiche Beweise sichergestellt, die zeigen, dass 
„Köhler“ tatsächlich Hermann Körner war. 

Der Bericht des Landeskriminalamts Schwerin hält u. a. fest: „Unter 
Benutzung eines amtlichen Geburtsurkundenformulars hat sich Köhler 
selbst eine Geburtsurkunde, auf den Namen Hermann Köhler, geboren 
16.12.1900154 in Küstrin lautend, ausgestellt. Die Urkunde ist […] mit 
‚Körner‘ Bürgermeister, unterzeichnet.“ Weiter konnten die Kriminalbeam-
ten ein Dokument sicherstellen, „in dem dem Hermann Köhler bescheinigt 
wird, dass er vom Amtsgericht Küstrin am 14.3.1944 wegen verbotenen 
Umgangs mit Kriegsgefangenen zu 2 1/2 Monaten Gefängnis verurteilt 
wurde.“ Schließlich fand die Polizei in den Unterlagen Köhlers „Abschrif-
ten eines Briefwechsels […] wegen seiner Entlassung auf Grund des Berufs-
beamtengesetzes mit dem Landrat in Königsberg.“155 

Angesichts der ungenauen und widersprüchlichen Aussagen Körners 
zu seiner angeblichen russischen Gefangenschaft, seiner Andeutungen in 
dem persönlichen Brief an Reuscher vom 6. Dezember 1948, der Hinweise 
der ehemaligen Küstriner sowie der klaren Belege aus Vier und Hagenow 
darf davon ausgegangen werden, dass Körner seit dem 10. September 1945 
unter dem Pseudonym „Hermann Köhler“ in Hagenow lebte.156 Dank 
einer fiktiven Biografie, die ihn gar als Gegner des NS-Regimes auswies 
und ihm zugleich den Status eines früheren Kommunalbeamten zuschrieb, 
wurde er im Landratsamt zunächst Abteilungsleiter der Allgemeinen Ver-
waltung, später Personalchef.157  

Wegen ihrer Zugehörigkeit zum Korps der Politischen Leiter wurden 
ehemalige Kreisleiter, die seit dem 1. September 1939 im Amt gewesen 
waren, nach der Befreiung Deutschlands von der NS-Herrschaft durch die 
Alliierten zunächst auf unbestimmte Zeit automatisch interniert.158 Dass 
viele unterzutauchen versuchten, ist vor diesem Hintergrund nachvollzieh-
bar. 

1948 – 1950: Entnazifizierung

Anders als in der amerikanischen und in der französischen Besatzungszone 
verliefen die Entnazifizierungen in der britischen Zone in zwei getrennten 
Verfahren. Neben den Entnazifizierungskommissionen bzw. -ausschüssen, 
die für die Kategorisierung der ehemaligen Nationalsozialisten von ‚Haupt-
schuldige‘ über ‚Belastete‘, ‚Minderbelastete‘ und ‚Mitläufer‘ bis ‚Entla-
stete‘ zuständig waren, gab es in der britischen Zone Spruchgerichte, die 
auf der Grundlage des Kontrollratsgesetzes Nr. 10 Strafverfahren gegen 
Funktionsträger des NS-Regimes durchführten.159 
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Die beiden Verfahren gegen Körner verliefen parallel.160 Das Spruchge-
richtsverfahren von Körner fand in Bielefeld statt; am 5. Mai 1949 wurde 
Körner mitgeteilt, dass Ermittlungen gegen ihn aufgenommen würden, am 
20. Februar 1950 wurde das Verfahren aufgrund einer vom Bundestag 
beschlossenen Teilamnestie eingestellt.161 Das Entnazifizierungsverfahren 
begann mit Körners Antrag vom 28. Dezember 1948 mit einer Selbstaus-
kunft, indem er einen Fragebogen ausfüllte; es fand zunächst in Ratzeburg, 
später in Kiel statt und endete am 15. November 1950 mit dem Spruch-
entscheid des Entnazifizierungshauptausschusses des Landes Schleswig-
Holstein in Kiel. Die Akten aus Schleswig-Holstein, insbesondere auch 
entlastende Aussagen Dritter, die Körner am 29. Dezember 1948 zusammen 
mit einer längeren Stellungnahme eingereicht hatte, gingen zeitweise verlo-
ren,162 weshalb in Schleswig-Holstein 1950 eine zweite Entnazifizierungs-
akte angelegt wurde.163 In diesem Zusammenhang wurde Körner aufgefor-
dert, einen neuen, sog. ‚Verkürzten Fragebogen‘ auszufüllen. Körner nutzte 
diese Möglichkeit, um frühere Angaben zu seinen Gunsten zu verändern. 
Der Spruchentscheid basierte auf den Angaben von 1950. Die verloren 
gegangenen Unterlagen tauchten erst im Frühjahr 1952 wieder auf.164 Eine 
Wiederaufnahme des Entnazifizierungsverfahrens erfolgte nicht.

Wie oben bereits erläutert, war Körners zentraler Punkt während seiner 
Entnazifizierung die Behauptung, nicht NSDAP-Kreisleiter gewesen zu 
sein. Analog zu den Angaben zur angeblichen Kriegsgefangenschaft variie-
ren auch hier Körners Aussagen erheblich: Am 28. Dezember 1948 notierte 
Körner im ‚Fragebogen zur Durchführung der Entnazifizierung‘, er sei „ca. 
2 Jahre“ „Stellv. Kreisl.“ gewesen.165 Einen Tag später erklärte er in seiner 
ersten ausführlichen Eingabe im Rahmen der Entnazifizierung, er sei 1943 
„ehrenamtlich“ für zwei Jahre mit der „Geschäftsführung der Kreisleitung 
für den Kreis Königsberg“ beauftragt worden.166 In seinem Schreiben an 
den Öffentlichen Kläger beim Spruchgericht in Bielefeld hieß es: „Ich bitte 
anzuerkennen […], dass ich niemals Kreisleiter gewesen bin. Ich war ledig-
lich vorübergehend auf Anordnung meines höchsten Dienstvorgesetzten 
mit der büromässigen Geschäftsführung der Kreisleitung beauftragt.“167  
Im Verkürzten Fragebogen, datiert auf den 23. Mai 1950, erklärte Körner 
„an Eides Statt“, man habe ihn „1943 – 1945 mit Unterbrechungen, zus. 
etwa 1 Jahr, mit der vertretungsweisen Geschäftsführung der Kreisleitung 
[nebenamtlich] beauftragt“168 Wiederholt hat Körner betont, die Tätig-
keit in der NSDAP-Kreisleitung nur auf ausdrückliche Anordnung über-
nommen zu haben. Wäre er diesem Befehl nicht nachgekommen, hätte er 
sich und seine Familie in höchste Gefahr gebracht.169 Auch wäre es ihm 
nur dank seiner Tätigkeit in der NSDAP-Kreisleitung möglich gewesen, 
Bedrängten und Verfolgten im Einzelfall zu helfen.170  
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Beweis unter Trümmern

Anfang 1945 wurde Küstrin zwei Monate lang von der Roten Armee 
eingekesselt und beschossen – dann lag der größte Teil der Stadt in Trüm-
mern. Räumungs- und Wiederaufbauarbeiten kamen erst spät in Gang, 
und es sollte bis in die 1990er-Jahre dauern, ehe man damit begann, 
auch Teile der völlig zerstörten Altstadt freizulegen und vom Schutt zu 
befreien.

Erst 2017 koordinierte das örtliche Festungsmuseum Versuche, auch 
die Jatki-Gasse (dt: Scharrn) freizulegen. Mithilfe eines Geoinformati-
onsprogramms rekonstruierte man zunächst den ungefähren Verlauf der 
Straße auf dem Schutt und konnte so Gebäude und Freiflächen relativ 
exakt lokalisieren. Dass in der Nachkriegszeit und in den 1990er-Jahren 
bereits Trümmer abgetragen worden waren, erwies sich als hinderlich, um 
einwandfreie archäologische Zusammenhänge aufzudecken.

In aufwendiger Arbeit grub sich ein Expertenteam – unterstützt von 
freiwilligen Helfern – Meter um Meter vorwärts und erreichte schließ-
lich den Keller des Rathauses. In den letzten Kriegstagen vor Räumung 
Küstrins hatten dort Soldaten Zuflucht gefunden. Man stieß auch auf die 
Wohnräume eines hochrangigen Offiziers der deutschen Armee.

Unter Schutt gefunden: Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern 2. Klasse
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Anhand vorsichtig freigelegter Objekte wurde versucht, diese Person 
zu identifizieren. In den Überresten eines Aktenkoffers kam ein gefaltetes 
Dokument zutage, das sich bei sorgfältiger Prüfung als ein für Hermann 
Körner ausgestelltes Schreiben des Reichspropagandaamtes erwies. Man 
hatte also die Räume des damaligen Bürgermeisters entdeckt. Dem Doku-
ment kommt eine besondere Bedeutung zu, weil es eindeutig Körners 
Propagandatätigkeit beweist. Hinsichtlich seiner Angaben im Entnazifi-
zierungsverfahren – in dem er eine solche Betätigung verschwiegen hatte – 
konnte man ihn damit zum wiederholten Mal der Unwahrheit überführen.

Neben dem Dokument wurden bei den Grabungen mehrere gleich-
artige Orden entdeckt, die vermutlich von Körner verliehen werden soll-
ten, darunter ein Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern. Körners 
eigene Orden waren offenkundig nicht darunter.

Obwohl viele Fundstücke nach Jahrzehnten unter Trümmern in sehr 
schlechtem Zustand waren, ließ sich ein Dienstsiegel der Stadt Küstrin 
auffinden. Aus Körners persönlichem Besitz stammten verschiedene Toi-
lettenartikel in einer teuren Kosmetiktasche; Rasierzeug, Kamm, Seife 
und eine Flasche Eau de Cologne.

Quelle und Fotos: https://wydarzenia.interia.pl/historia/news-ostatni-burmistrz-kustrina,nld,2548938

Bei den Ausgrabungen entdeckte Gegenstände aus Hermann Körners Privatbesitz
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Auch ein anderes aus der Literatur bekanntes Argumentationsmuster 
findet sich bei Körner: die Behauptung einer langen Wehr- bzw. Kriegs-
dienstzeit, um so die Tätigkeit in der NSDAP zeitlich zu reduzieren. Erklär-
te er im Fragebogen zur Durchführung der Entnazifizierung am 28. Dezem-
ber 1948, er sei „von 1939 bis 1940 Soldat“171 gewesen, behauptete er 1951 
in seinem Lebenslauf, der Teil seiner Bewerbung in Reinbek war: „Anfang 
1940 meldete ich mich zur Wehrmacht. Ende 1941 wurde ich nach einer 
leichten Verwundung in die Verwaltung zurückgerufen.“172 Bei der Zusam-
menstellung seiner Beschäftigungs- und Kriegsdienstzeiten im August 1971 
erklärte Körner unter „Kriegsdienst“ „25.9.1939 – 23.1.1942“ und unter 
„Kriegsdienstzeit“ „ca. Aug. 1943 – ca. Okt. 1944“ geleistet zu haben.173 
Berücksichtigt man die oben genannten Daten, zu denen in der Lokalpresse 
über Körners Tätigkeit als Kreisleiter berichtet wurde, zeigt sich bereits, 
dass die Angaben aus den Jahren 1951 und 1971 nicht zutreffen können.174 
Nimmt man die Tage hinzu, an denen über Körners Aktivitäten als Bür-
germeister berichtet wurde, wird dies noch deutlicher.175 Anzunehmen ist, 
dass die Angabe vom 28. Dezember 1948 der Wahrheit entspricht; sie fin-
det auch eine Bestätigung in einer schriftlichen Erklärung Körners vom 
6. Oktober 1943 bei der Anlegung des SA-Personalbogens, in der er zum 
Militärdienst angab: „Ableistung der Dienstpflicht 15.9.1939 – 15.1.1940 
auf Grund freiwilliger Meldung.“176

Selbst wohlwollende Leumundszeugnisse stützten nicht Körners Anga-
ben: Der ehemalige stellvertretende Landrat v. Keudell bezeichnete Körner 
als „Kreisleiter“ und lobte dessen korrekte Zusammenarbeit mit ihm in den 
Jahren „1941 bis 1943“.177 Der frühere Küstriner Bürger Peterssen bestä-
tigte „wunschgemäss“, viele Küstriner hätten es begrüßt, dass Körner „das 
Amt des Kreisleiters kommissarisch übertragen wurde.“178 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Körners zentrale Behauptung wäh-
rend der Entnazifizierung, er sei „niemals Kreisleiter“ gewesen, hält einer 
kritischen Überprüfung nicht stand. Die Datenlage bestätigt das Gegen-
teil, und zwar für die Zeit vom 1. April 1941 bis April 1945.179 Auch der 
Behauptung, er sei von 1945 bis 1948 oder gar 1949 in russischer Kriegs-
gefangenschaft festgehalten worden, stehen zahlreiche Fakten entgegen. 
Körners erste Aussage zu seinem Leben nach 1945, in der er am 28. Dezem-
ber 1948 den Zeitraum 1945 bis 1947 zusammenfasste, dürfte zumindest 
insoweit der Wahrheit noch nahe kommen, als diese Jahre zeitlich als eine 
Einheit dargestellt wurden. Er mochte hoffen, dass diese Jahre in der SBZ 
ihm später angesichts des Kalten Krieges in der Bundesrepublik als ‚Inter-
nierung‘ anerkannt werden würden. 

Zusammen mit seinem Antrag auf Entnazifizierung legte Körner, datiert 
auf den 29. Dezember 1948, eine umfangreiche Akte vor, die seiner Entla-
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Hermann Körner beim Schützenfest vor dem alten Rathauseingang in Reinbek (Datum unbekannt)
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stung dienen sollte; neben eigenen Recht-
fertigungen enthielt sie auch zahlreiche 
entlastende Aussagen Anderer. Körner 
selbst und seine Frau hatten Bekannte und 
ehemalige Kollegen Körners angeschrieben 
und um wohlwollende Leumundszeugnis-
se gebeten.180 Körner betätigte sich in der 
Zeit der Entnazifizierung als Netzwerker 
Alter Kameraden.181 

Die Entlastungszeugnisse fallen in zwei 
Kategorien. Zum einen handelt es sich um 
allgemeine Aussagen über Körners Per-
sönlichkeit oder Dienstauffassung. Diese 
Zeugnisse, die vor allem seiner Küstriner 
Zeit gelten, kranken daran, dass sie biswei-
len recht pauschal gehalten sind und teil-
weise von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern 
stammen.182 Interessanter sind die über 25 
Einlassungen, in denen die Verfasser Kör-
ner attestieren, ihnen konkret geholfen zu 
haben; sei es, dass er sie vor Verfolgung 
und Inhaftierung bewahrte oder ihnen 
trotz ihrer ‚linken‘ Vergangenheit zu einer Berufstätigkeit im Öffentlichen 
Dienst verhalf.183 Diese Fälle lassen sich heute nicht mehr überprüfen und 
müssen daher als zutreffend angenommen werden, werfen allerdings auch 
die Frage nach Körners Handlungsspielräumen auf.

Körner verstieß nach eigener Darstellung vom 29. Dezember 1948 
wiederholt gegen dienstliche Anweisungen und wurde deshalb von seinen 
Vorgesetzten disziplinarisch zur Rechenschaft gezogen. Diese Behauptung 
lässt sich nicht überprüfen, seine brandenburgische Personalakte enthält 
keine entsprechenden Hinweise. Vielfach blieben Körners Aussagen auch 
hier vage. Wenn er z. B. erklärte, in Küstrin seine Mitarbeiter angewiesen 
zu haben, Personen, die sog. ‚Feindsender‘ hörten, lediglich mündlich zu 
ermahnen,184 ließ sich das nicht überprüfen. Wenn dies suggerieren sollte, 
es habe dank seines Einsatzes entsprechende Verfolgungen in Küstrin nicht 
gegeben, war dies falsch.185 

Wie ein Spruchgerichtsurteil ausgefallen wäre, wissen wir nicht; die 
Teilamnestie hatte zur Folge, dass das Strafverfahren gegen Körner einge-
stellt wurde.186 Die Anklage des Öffentlichen Klägers vom 6. Januar 1950 
war dafür umso eindeutiger. Obwohl die Anklage wesentliche Behauptun-
gen Körners ihrer Argumentation zugrunde legte187, kam sie bei der Wür-
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digung der wesentlichen Verdachtsgründe zu dem eindeutigen Ergebnis, 
dass Körner schuldig war. Körner hätte sich der Kreisleitertätigkeit ent-
ziehen können, die „Voraussetzungen eines unvermeidbaren staatlichen 
Zwanges“ hätten nicht vorgelegen. „Der Angeklagte war sich darüber 
klar, dass die Partei eine hetzerische Judenpropaganda betrieb. […] Der 
Hauptträger dieser zu schwersten Verbrechen auffordernden Judenhetze 
war das Korps der politischen Leiter der NSDAP, dem der Angeschuldig-
te […] angehörte.“ 

Die Behauptung, er habe von den Verbrechen an den Zwangsarbei-
tern nichts gewusst, sei angesichts seiner Stellung als Kreisleiter „nicht 
glaubhaft“. Zu Körners Rechtfertigung, sich Anordnungen der NSDAP 
widersetzt zu haben, stellt der Ankläger fest: „Es darf aber nicht übersehen 
werden, dass es eigentlich seine Pflicht in allen Fällen gewesen wäre, sich 
menschlich und anständig zu verhalten. […] Er hat in einer weit grösseren 
Anzahl von Fällen das verbrecherische nationalsozialistische System als 
Kreisleiter gestützt und gefördert […].“188 

Der Entnazifizierungshauptausschuss kam am 15. November 1950 zu 
einem gänzlich anderen Ergebnis und urteilte zusammenfassend: „An der 

Hermann Körner als Reinbeker Bürgermeister, Blick auf das St.-Adolf-Stift, ca. 1967
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Gesamthaltung des Betroffenen und seiner politischen Tätigkeit ist nichts 
auszusetzen.“ Entsprechend wurde Körner als „Entlasteter“ eingestuft, 
also quasi freigesprochen. Er habe nicht als ‚geschäftsführender Kreisleiter‘ 
gewirkt, sondern lediglich das „Amt eines Geschäftsführers der Kreislei-
tung“ für kürzere Zeit „auf Anordnung“ übernommen. Diesem Befehl habe 
er sich nicht entziehen können, „wenn er nicht seine Existenz preisgeben 
wollte.“ Die zahlreichen Leumundszeugnisse bewiesen nach Auffassung 
des Ausschusses eindrucksvoll, dass Körner „Personen gegen den Willen 
der NS-Führung schützte und dafür sorgte, daß sie dem Zugriff entzo-
gen wurden.“ Wenn Körner „dritten Personen gegenüber die Organe der 
NS-Regierung nicht in Schutz nahm“, was die Entlastungsaussagen über-
zeugend belegten, so sei dies nach Meinung des Ausschusses als „aktiver 
Widerstand“ zu werten.189 

Mit dem heutigen Wissen muss das Votum des Entnazifizierungshaupt-
ausschusses verstören. Gutgläubig verließ man sich auf die Richtigkeit der 
Angaben von Körner und seiner Entlastungszeugen, selbst offensichtlichen 
Falschaussagen und Widersprüchen wurde nicht weiter nachgegangen, 
eigene Tatsachenermittlungen unterblieben. Der hier verwandte Wider-
standsbegriff dürfte auch einer wohlwollenden kritischen Betrachtung 
nicht genügen. Das Verfahren zu Körner bestätigt damit die Befunde zahl-
reicher Historikerinnen und Historiker: eine Entnazifizierung, die diesen 
Namen verdient, gab es in Schleswig-Holstein nicht.190 

Das Entnazifizierungsverfahren verstand Körner wie Zehntausende 
andere ehemalige Nationalsozialisten als unberechtigten Angriff auf seine 
Persönlichkeit. Man reklamierte für sich das Recht, unbeschadet von der 
Tätigkeit im NS-Staat in der Bundesrepublik im früheren Beruf wieder zu 
arbeiten.191 Falschaussagen und die Abgabe falscher eidesstattlicher Erklä-
rungen galten als legitime Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Die Einsicht, 
einem verbrecherischen System gedient zu haben, fehlte. Eine berufliche 
Karriere in der Bundesrepublik, so Körner, dürfe an einer früheren Tätig-
keit in der NSDAP nicht scheitern; entsprechend schrieb er im März 1951 
empört: „Ich bewerbe mich wie toll um jede Stelle […], aber wenn die 
Frage auf die frühere Parteizugehörigkeit kommt, ist es wieder aus.“192 

Dass die Nationalsozialisten politische Gegner in Konzentrationslager 
gesperrt hatten, war auch rückblickend für Körner legitim: „Ich sah darin 
eine Massnahme des damals jungen Staates, bis zu seiner Festigung für 
ihn gefährliche Gegner vorübergehend auszuschalten. […] In der Vor-
übergehenden Ausschaltung gefährlicher politischer Gegner sah ich aller-
dings nichts Aussergewöhnliches, zumal die Internierungen nach 1945 […] 
mit der gleichen Begründung durchgeführt wurden und auch in manchen 
anderen demokratischen Staaten leider üblich sind.“193 
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Ab 1951: „entbräunt“194 – und doch der alte?

Die Einstufung als „Entlasteter“ durch den Entnazifizierungshaupt- 
ausschuss eröffnete Körner die Möglichkeit, seine berufliche Tätigkeit 
in der Kommunalverwaltung wieder aufzunehmen. Ob er aber wirklich 
grundsätzlich mit der Denkweise des Nationalsozialismus gebrochen hatte, 
bleibt zweifelhaft. 

Am 8. März 1951 schrieb Körner an Reuscher: „[D]ie Zeit ist für eine 
gerechte und objektive Beurteilung der Erlebnisse noch nicht reif. […] 
Ich bin zwar nach jahrelangem Kampf entbräunt – aber was nützt das? 
[…] In meiner Gesinnung bin ich der alte geblieben, d.h. ich unterscheide 
im wesentlichen zwischen anständigen und unanständigen Deutschen.“195  
Nicht nur zu Reuscher hielt Körner jahrelang freundschaftlichen Kontakt, 
sondern auch zu anderen ehemaligen NSDAP-Funktionären wie Heinz 
Reinefarth.196  

So stellt sich die Frage, ob es wirklich nur zeittypisch ist, wenn Körner 
in seinem Beitrag zur Festschrift anlässlich der 725-Jahrfeier Reinbeks wie-
derholt ausdrücklich den Kriegsbeginn und nicht den Beginn der NS-Herr-
schaft als Unterbrechung einer „glücklichen kommunalen Entwicklung“ 
bezeichnete, mit keinem Wort die Verfolgung von Reinbekerinnen und 

Überfällige kritische Auseinandersetzung: Zur beginnenden Diskussion um Hermann Körner
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Ein Verdienstorden für Hermann Körner

„Die Anregung, Herrn Bürgermeister Körner mit dem Verdienstorden 
der Bundesrepublik Deutschland auszuzeichnen, unterstütze ich. Die 
Auszeichnung sollte möglichst in einer Feierstunde am 29.12.1971 über-
reicht werden. Im Einvernehmen mit dem Landrat des Kreises Stormarn 
wird als Ordensstufe das Verdienstkreuz am Bande […] vorgeschlagen, 
obwohl der Magistrat der Stadt Reinbek und die Fraktionen der Stadtver-
tretung für Herrn Körner das Verdienstkreuz 1. Klasse wünschen.

Herr Hermann Körner, geb. am 23. Oktober 1907 in Lassahn / Lau-
enburg […] begann seine Tätigkeit im kommunalen Bereich mit einer 
Lehrzeit bei der Stadtverwaltung Ratzeburg im Jahre 1922. […] 1933 
wurde er kommissarischer Bürgermeister in Werneuchen, 1934 dort Bür-
germeister und 1939 Erster Bürgermeister der Stadt Küstrin. Von 1945 
bis 1948 befand sich K. in russischer Kriegsgefangenschaft.

Im Jahre 1951 wurde Herr Körner zum hauptamtlichen Bürgermei-
ster der Stadt Reinbek gewählt. 1963 erfolgte seine Wiederwahl. Herr 
Körner wird am 31.12.1971 aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in 
den Ruhestand treten. […] Im Jahre 1965 wurde Herr Körner mit der 
Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille ausgezeichnet. […]

Aus dieser Darlegung ergibt sich, daß Bürgermeister Körner sich Ver-
dienste sowohl im dienstlichen Bereich wie auch außerhalb des dienst-
lichen Aufgabenbereiches erworben hat. Seine Verdienste um die Stadt 
Reinbek müssen als außergewöhnlich bezeichnet werden […].

Die Erfahrungen und der Ruf des Herrn Körner als Bürgermeister führ-
ten dazu, ihm die Bürgermeisterstelle einer größeren Stadt in Schleswig-Hol-
stein anzutragen. Er nahm diese Stelle, die für ihn mit persönlichen Vorteilen 
verbunden gewesen wäre, nicht an, um die begonnenen Arbeiten in Reinbek 
fortzusetzen. [...] Die Verdienste Herrn Körners liegen zum größeren Teil 
auf der örtlichen Ebene der Stadt Reinbek. […]

Laut Dokument-Center war Herr Körner vom 1.10.1928 an Mitglied 
der NSDAP (Mitgliedsnummer 101695). Daraus allein ergeben sich kei-
ne Anhaltspunkte, daß K. vor 1945 politisch besonders in Erscheinung 
getreten ist. Auch gibt es keine Beweise dafür, daß K. auf Grund seiner 
Mitgliedschaft in der NSDAP Vorteile gehabt hat, weil seine Berufung 
zum Bürgermeister von Werneuchen (rd. 2.800 Einwohner) im Jahre 
1933 durchaus auf seine damals 13-jährige Tätigkeit und Erfahrung in der 
kommunalen Verwaltung zurückgeführt werden kann.“

Auszug aus einem Schreiben des Innenministers des Landes Schleswig-Holstein, Rudolf 
Titzck, an den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Gerhard Stoltenberg vom  
29. November 1971197
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Reinbekern während der NS-Zeit ansprach, dafür aber lobend auf einen 
Aufsatz seines Vorvorgängers Eduard Claußen verwies, in dem dieser 1938 
die NS-Machtübernahme gelobt hatte.198  

Vermutlich gilt auch für Körner, was die Historikerin Barbara Fait über 
ehemalige Kreisleiter in der Bundesrepublik schreibt: „Es spricht wenig 
dafür, daß sich die ehemaligen NS-Funktionäre jemals zu überzeugten 
Demokraten gewandelt haben. […] Die Gleichsetzung bzw. Verwechslung 
von Wiederaufbaubereitschaft und demokratischer Gesinnung war weit 
verbreitet.“199 

Anmerkungen

Dieser Aufsatz – ein Parallelabdruck aus dem Jahrbuch für den Kreis Stormarn 2025 – ist die 
deutlich ergänzte und erweiterte Fassung eines Beitrags, der im Bad Freienwalder Heimat-
kalender 2024, S. 166-177, erschien. Die Rechtschreibung in Zitaten wurde nicht verändert. 
Zitate werden durch einfache Quellenangaben nachgewiesen, Verweise zusätzlich durch ein 
„s.“ gekennzeichnet.

1. Körner beantragte in der Sitzung des Reinbeker Magistrats am 2.8.1971 seine vorzeitige 
Pensionierung; der Magistrat versetzte Körner am 16.8.1971 mit Wirkung vom 1.1.1972 in 
den Ruhestand (StA R [Stadtarchiv Reinbek] Archiv-Nr. III/254, o. Bl. – Personalakte des 
Bürgermeisters Hermann Körner. 1950–2007).
2. Stormarner Tageblatt, 30.12.1971, S. 5; s. auch die umfassende Darstellung von Körners 
Reinbeker Tätigkeit in der Bergedorfer Zeitung, 24.12.1971, Reinbek-Seite. Bereits in Wer-
neuchen hatte sich Körner als tatkräftiger Modernisierer gezeigt – teilweise gegen den Wider-
stand der Gemeinderäte (s. Oberbarnimer Kreisblatt, 8.3.1937, S. 6; Oberbarnimer Kreisblatt, 
4.4.1938, S. 6; Schmidt in Oberbarnimer Kreiskalender 1938, Eberswalde [1937], S. 116–118). 
Schon damals bewies Körner eine Neigung zur Selbstvermarktung, wenn er Redakteure dräng-
te, positiv über sein Handeln in Werneuchen zu berichten (s. Schreiben an Schmidt am 
3.9.1937 in Archiv Schmook (Bad Freienwalde), Sammlung Schmidt, o. Bl.).
3. s. Niederschrift der Sitzung der Reinbeker Stadtverordnetenversammlung am 21.12.1952 in 
StA R III/254, Bl. 95.
4. s. Niederschrift der Sitzung der Reinbeker Stadtverordnetenversammlung am 29.1.1963 in 
StA R III/254, Bl. 369.
5. Während der Trauerfeier lobte Reinbeks damaliger Bürgermeister Günter Kock Körner als 
Mann, „der sich ausgezeichnet hat durch große fachliche Leistung und beruflichen Erfolg als 
Bürgermeister in drei Städten.“ (Todesanzeige und Manuskript der Ansprache Kocks in StA 
R III/254, o. Bl.).
6. s. Bergedorfer Zeitung, 16.3.1979, Reinbek-Seite; a.a.O., 19.3.1979, Reinbek-Seite. Beschlos-
sen wurde die Bezeichnung „Hermann-Körner-Straße“; die Verwaltung hatte ursprüng-
lich „Bürgermeister-Körner-Straße“ vorgeschlagen (s. Sitzungsvorlage VIII / 6 Nr. 26 vom 
10.8.1978).
7. Spruchentscheid des Entnazifizierungshauptausschusses des Landes Schleswig-Holstein 
vom 15.11.1950 in LASH [Landesarchiv Schleswig-Holstein] Abt. 460 Nr. 1175, o. Bl. – Kör-
ner, Hermann – Ratzeburg – geb. 23.10.1907; s. auch StA R III/254, Bl. 31.
8. s. Märkischen Oder-Zeitung, 11./12.11.2017, S. 10.
9. s. Märkischen Oder-Zeitung, 31.3./1.4.2018, S. 10.
10. Rüdiger Fleiter, Kommunen und NS-Verfolgungspolitik. In: Aus Politik und Zeitgeschich-
te 14-15/2007, S. 35-40, skizziert den Rahmen für Untersuchungen, die die kommunale Ebene 
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angemessen berücksichtigen. Das ist hier schon aus arbeitsökonomischen Gründen nicht 
leistbar. Wiederholt hat zudem das Stadtarchiv Werneuchen versichert, über keine Unterlagen 
zur Amtszeit von Körner zu verfügen; Akten der Stadtverwaltung Küstrin sind kriegsbedingt 
nicht erhalten. 
11. Zum Begriff ‚Alte Kämpfer‘ s. Hilde Kammer u. a., Lexikon Nationalsozialismus. Reinbek 
1999, S. 18; Anja Stanciu, ‚Alte Kämpfer‘ in der NSDAP. Eine Berliner Funktionselite 1926 – 
1949. Köln 2018, insbes. S. 242–246; 257.
12. s. StA R III/254, Bl. 1. Ulrich Herbert, Best. Biografische Studien über Radikalismus, 
Weltanschauung und Vernunft. 1903–1989. Bonn 2011 (5. Aufl.), S. 42–50, charakterisiert 
diese Altersgruppe als „Kriegsjugendgeneration“. Vgl. Ulrich Herbert, Wer waren die Natio-
nalsozialisten? München 2021, S. 25-32. 
13. Körner an die Entnazifizierungskommission des Kreises Herzogtum Lauenburg am 
29.12.1948 in LASH Abt. 460 Nr. 2026, o. Bl. – Anlagen betr. Entnazifizierung Körner – Rat-
zeburg. Am 23.5.1950 behauptete Körner im Verkürzten Fragebogen [zur Entnazifizierung] 
„an Eides Statt“, er sei „bis 1932 wohl nur Anwärter“ auf die Parteimitgliedschaft gewesen 
(LASH Abt. 460 Nr. 1175, Bl. 69).
14. s. BLHA [Brandenburgisches Landeshauptarchiv] Rep. 6B Oberbarnim 236, Bl. 69; 82-83; 
137 – Personalakte Hermann Körner. Auch der Entnazifizierungshauptausschuss ging in sei-
nem Spruchentscheid vom 15.11.1950 davon aus, dass Körner seit 1928 NSDAP-Mitglied war. 
(s. LASH Abt. 460 Nr. 1175, o. Bl.).
15. s. BLHA Rep. 6B Oberbarnim 236, Bl. 141. Die NSDAP-Mitgliedskartei nennt als Ein-
trittsdatum „1. Okt. 1928“. (Bundesarchiv R 9361-IX Kartei / 21970910).
16. s. BArch B [Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde] (Bestand SA) VBS 1009 (NS 23) / ZA II 
06249, Bl. 6 – SA-Personalakte Körner.
17. s. Oberbarnimer Kreisblatt, 26.7.1933, S. 6, anlässlich der Bestellung Körners zum kommis-
sarischen Bürgermeister von Werneuchen, die Belobigung als Alter Kämpfer im Oberbarnimer 
Kreisblatt, 10.4.1934, S. 6, oder die Würdigung im Oberbarnimer Kreisblatt vom 30.9.1938, S. 
5, für „zehnjährige Mitgliedschaft in der NSDAP“. 
18. s. etwa Körners Beurteilung durch Landrat Dr. v. Thaer 1936 in BLHA Rep. 2A I Kom. 
5959, Bl. 316 – Wahl und Einführung der Bürgermeister […] in Werneuchen.
19. s. BLHA Rep. 6b Oberbarnim 236, Bl. 104; 142; 143. Sebastian Lehmann, Kreisleiter der 
NSDAP in Schleswig-Holstein. Lebensläufe und Herrschaftspraxis einer regionalen Macht-
elite. Bielefeld 2007, 46–49, verweist darauf, dass ehemalige Kreisleiter nach 1945 ihren frühen 
Parteieintritt gern mit der Krise ab 1929 begründeten und trotz ihrer völkisch-rechtsradikalen 
Verwurzelung vor dem NSDAP-Eintritt angeblich ‚sozialistische‘ Ansichten vertreten hätten.
20. s. BArch B VBS 1009 (NS 23) / ZA II 06249, Bl. 5; 7. Körner datiert den Aufstand fälsch-
lich auf 1924.
21. s. ebd.
22. Die Personalakten belegen eine nahezu ununterbrochene Beschäftigung im öffentlichen 
Dienst zwischen 1922 und 1945; nur 1927 gab es eine 14-tägige Lücke (s. StA R III/254, Bl. 1).
23. s. BLHA Rep. 6B Oberbarnim 236, Bl. 130.
24. Schreiben Körners an die Entnazifizierungskommission vom 29.12.1948, S. 2 in LASH 
Abt. 460 Nr. 2026, o. Bl.
25. Gegenüber der SA betonte Körner am 15.2.1938, er habe „in der Kampfzeit für die NS-
Presse Artikel geschrieben.“ (BArch B VBS 1009 (NS 23) / ZA II 06249, Bl. 5); in gleicher 
Weise rühmte er sich öffentlich in Werneuchen (s. Oberbarnimer Kreisblatt, 24.3.1934, S. 6). 
26. s. LASH Abt. 460 Nr. 2026, o. Bl.; LASH Abt. 460 Nr. 1175, Bl. 69. Der Entnazifizierungs-
hauptausschuss machte sich diese Darstellung zu eigen (s. LASH Abt. 460 Nr. 1175, o. Bl.). 
27. BArch B VBS 1009 (NS 23) / ZA II 06249 – SA-Personalakte Hermann Körner. 1938–1944.
28. Körner am 15.2.1938 im Personalfragebogen für die Anlegung der SA-Personalakte: „In 
den Jahren 1928 u. 1929 trat ich der SA bei und habe in ihr Dienst getan.“ (a.a.O., Bl. 6). Am 
6.10.1943 erklärte Körner, bereits 1927 in Templin in die SA eingetreten zu sein (s. a.a.O., Bl. 8). 
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29. Zu seinen Parteitätigkeiten erklärte Körner am 6.10.1943 u. a.: „bis 1929 SA-Mann, von 
dann ab immer Politischer Leiter“ (ebd.). Außer in der SA-Personalakte hat Körner an keiner 
Stelle eine Mitgliedschaft in der SA erwähnt.
30. In einer Beurteilung Körners, die Grundlage eines Antrags auf Beförderung in der SA war, 
hieß es am 6.10.1943: „K. bemüht sich seit Jahren die SA wo nur immer möglich zu fördern 
[…], er [sic] wäre nur noch zu wünschen, dass er seine Zugehörigkeit zur SA mehr herausstellt 
[…] kann als Bürgermeister einer grösseren Stadt der SA von grossem Nutzen sein.“ (BArch 
B VBS 1009 (NS 23) / ZA II 06249, Bl. 13). Ähnlich die Begründung in einem Antrag vom 
18.8.1944, Körner zum Sturmbannführer zu befördern: Körner „setzt sich in jeder Hinsicht 
voll und ganz für die Belange der SA ein. Sein gegenwärtiger Dienstgrad Hauptsturmführer 
erscheint mir noch nicht angemessen im Hinblick auf seine Zivilstellung.“ (a.a.O., Bl. 26). Ob 
das Interesse der regionalen SA-Führung, Körner an die SA zu binden, auch damit zusammen-
hing, dass im Krieg die Kreisleiter stärkere Zugriffsmöglichkeiten auf die SA erhielten, kann 
aufgrund der dürftigen Aktenlage nicht entschieden werden. Vgl. Claudia Roth, Parteikreis 
und Kreisleiter der NSDAP. München 1997, S. 305 – 319, insb. S. 306; Lehmann, Kreisleiter, 
S. 314 – 341, insb. S. 314.
31. s. BArch B VBS 1009 (NS 23) / ZA II 06249, Bl. 9; 26.
32. s. BLHA Rep. 6B Oberbarnim 236, Bl. 50.
33. Lt. Lieselott Enders, Historisches Ortslexikon für Brandenburg. Teil VI: Barnim. Weimar 
1980, S. 617, hatte Werneuchen 1939 4.095 Einwohner, nicht 5.500, wie Körner in seiner 
Bewerbung für den Reinbeker Bürgermeisterposten angab (s. StA R III/254, Bl. 24).
34. s. BLHA Rep. 31B FrankfurtO 1147 – Dienststrafverfahren […] Werneuchen.
35. In einer Beurteilung schrieb der Landrat v. Thaer über Körner, „daß er wohl der Tüchtig-
ste unserer jüngeren Kreisausschußangestellten ist. […] M. W. gehört er seit längerer Zeit der 
N.S.D.A.P. an.“ (BLHA Rep. 6B Oberbarnim 236, Bl. 59).
36. Oberbarnimer Kreisblatt, 26.7.1933, S. 6 
37. Oberbarnimer Kreisblatt, 17.10.1933, S. 6
38. s. Oberbarnimer Kreisblatt, 3.3.1934, S. 6.
39. s. Oberbarnimer Kreisblatt, 6.3.1934, S. 6.
40. s. Oberbarnimer Kreisblatt, 11.9.1933, S. 5.
41. Der NSDAP-Kreisleiter stimmte am 8.10.1934 Körners Bestellung mit folgender Begrün-
dung zu: „Körner ist alter Nationalsozialist, sodass gegen seine Berufung als Bürgermeister 
nichts einzuwenden ist, sondern dieselbe im Gegenteil von allen Dienststellen der Partei 
wärmstens begrüsst wird.“ (BLHA Rep. 2A I Kom 5959, Bl. 270).
42. s. BLHA Rep. 6B Oberbarnim 236, Bl. 79-80.
43. BLHA Rep. 6B Oberbarnim 236, Bl. 89
44. s. Schreiben Körners an den Landrat des Kreises Oberbarnim vom 12.6.1934: „In politi-
scher Hinsicht bin ich seit 1921 Mitglied und seit 1924 Führer eines nationalen Wehrverban-
des gewesen und gehöre seit 1928 der N.S.D.A.P. als Mitglied an.“ (BLHA Rep. 6B Oberbar-
nim 236, Bl. 104–105). 
45. In Verkennung demokratischer Prinzipien schrieb Körner 1948, er sei „gewählt“ worden 
(LASH Abt. 460 Nr. 2026, o. Bl.). Auf Antrag des Stadtverordneten und NSDAP-Ortsgruppen-
leiters Köhler gab es keinen geheimen Wahlgang, sondern in dem gleichgeschalteten Gremium 
eine Bestimmung Körners per Akklamation (s. Oberbarnimer Kreisblatt, 20.10.1933, S. 6).
46. Oberbarnimer Kreisblatt, 20.10.1933, S. 6.
47. Oberbarnimer Kreisblatt, 13.11.1934, S. 5.
48. Das preußische Gemeindeverfassungsgesetz vom 15.12.1933 trat am 1.1.1934 in Kraft 
(Preußische Gesetzsammlung 1933, S. 427ff.) und wurde 1935 durch die Deutsche Gemein-
deordnung abgelöst. 
49. Oberbarnimer Kreisblatt, 7.12.1934, S. 6; s. auch Oberbarnimer Kreisblatt, 28.8.1935, S. 5.
50. Oberbarnimer Kreisblatt, 23.7.1935, S. 6.
51. s. Oberbarnimer Kreisblatt, 25.7.1935, S. 6. Fraglich erscheint vor diesem Hintergrund 
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Körners Behauptung gegenüber der Entnazifizierungskommission am 29.12.1948, der jüdi-
sche Arzt Dr. Goetz habe noch 1937 die Behandlung von Wohlfahrtsempfängern über die 
Stadtkasse Werneuchens abrechnen können (s. LASH Abt. 460 Nr. 2026, o. Bl.).
52. s. Oberbarnimer Kreisblatt, 2.8.1935, S. 6.
53. Oberbarnimer Kreisblatt, 14.11.1933, S. 5.
54. s. zu Dr. Goetz BLHA Rep. 2A I St 8986 – Goetz, Dr. med. Alfred und BLHA Rep. 36A F 
545 – Goetz, Dr. med. – Emigration.
55. s. § 5(2)a der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 (RGBL 
1935, 1333f.).
56. BLHA Rep. 2A I St 8986, Bl. 26.
57. ebd.
58. s. Zeugenaussage Wegener über Körner vor dem Entnazifizierungshauptausschuss in 
LASH Abt. 460 Nr. 2026, o. Bl. Das LG Berlin sprach von „einer sehr scharfen Fassung des 
Briefes“ Körners und einer „,Anprangerung‘ in Form eines öffentlichen Aushangs“. 
59. s. ebd.
60. ebd.
61. Oberbarnimer Kreisblatt, 27.9.1935, S. 6.
62. Zu Körners Vorgehen gegen Stroyek s. Tomas Unglaube, ‚M.E. wäre es richtig, Strojek für 
einige Zeit in ein K.-Lager einzuliefern‘. In: Bad Freienwalder Heimatkalender 2023, S. 156 – 
160; auch veröffentlicht bei Zukunft-braucht-Erinnerung.de. Körner schreibt irrtümlich „Strojek“ 
statt „Stroyek“.
63. Kreisarchiv Barnim E. I. RdKB 26401, o. Bl. – Meldungen zum staatsfeindlichen Verhalten 
des Arbeiters Karl Strojek aus Werneuchen.
64. Stroyek war von Oktober 1942 bis März 1944 im KZ Sachsenhausen, Häftlingsnummer 
61309 (s. u.a. LA NRW Abt. Rheinland BR 3007 Reg Düsseldorf Nr. 3151, Bl. 10f). Ob Kör-
ners Vorgehen hierbei von Bedeutung war, lässt sich nicht nachweisen.
65. Oberbarnimer Kreisblatt, 14.6.1934, Seite 6. Über das weitere Schicksal Riemers ist bislang 
nichts bekannt.
66. LASH Abt. 460 Nr. 2026, o. Bl.
67. s. Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden vom 1. 9. 1941 (Reichsgesetzblatt 
1941 Teil I, S. 547).
68. s. LASH Abt. 460 Nr. 2026, o. Bl.
69. s. BLHA Rep 2 A I Pol Nr. 1917 – Die Durchführung des Gesetzes zum Schutze des deut-
schen Blutes und der deutschen Ehre. Band 1, Bl. 46-53.
70. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz I HA Rep. 77, Tit. 2847 Nr. 1 – Wer-
neuchen: Verwaltung der Kommunalangelegenheiten, 1847–1937, o. Bl. Vgl. Oberbarnimer 
Kreisblatt, 19.11.1937, S. 5.
71. s. ebd. das Programm der Festwoche.
72. s. BLHA Rep. 6B Oberbarnim 236, Bl. 165. 
73. BArch B VBS 1009 (NS 23) / ZA II 06249, Bl. 7.
74. Zum Begriff ‚Politische Leiter‘ in der NSDAP s. Kammer, Lexikon, S. 186-187.
75. s. LASH Abt. 460 Nr. 2026, o. Bl. – Lt. Oberbarnimer Kreisblatt, 20.11.1934, S. 6, war 
Körner bereits 1934 Funktionär des R.D.B. 1950 reduzierte Körner seine Tätigkeit für den 
R.D.B. in einer eidesstattlichen Erklärung im Rahmen der Entnazifizierung auf „1935/1936“ 
(LASH Abt. 460 Nr. 1175, Bl. 69).
76. § 5 (1) der Satzung des Reichsbundes der Deutschen Beamten, zitiert bei Elisabeth 
Volquardts, Beamtenverbände im Nationalsozialismus. Gleichschaltung zum Zwecke der Aus-
schaltung aufgrund politischer oder weltanschaulicher Gegnerschaft. München 2001, S. 106.
77. Oberbarnimer Kreisblatt, 24.3.1934, S. 6
78. LASH Abt. 460 Nr. 2026, o. Bl. 
79. BArch K [Bundesarchiv Koblenz] Z 42 IV / 1791, Bl. 48; ebenso bereits am 29.12.1948 
gegenüber der Entnazifizierungskommission (s. LASH Abt. 460 Nr. 2026, o. Bl.).
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80. Nach eigenen Angaben von 1943 hat Körner „an verschiedenen Lehrgängen des Gauschu-
lungsamtes und der Reichspropagandaleitung teilgenommen.“ (BArch B VBS 1009 (NS 23) / 
ZA II 06249, Bl. 7).
81. s. Oberbarnimer Kreisblatt, 9.1.1936, S. 5; 26.2.1936, S. 5; 17.3.1936, S. 5; 19.3.1936, S. 6; 
20.3.1936, S. 6; 23.3.1936, S. 5; 26.3.1936, S. 6.
82. s. BLHA Rep. 6B Oberbarnim 236, Bl. 177; BArch B VBS 1009 (NS 23) / ZA II 06249, Bl. 5. 
83. Nach eigenen Angaben war Körner sogar mehr als ein Gauredner; 1938 gab er als Partei-
aktivitäten an: „Kreispropagandaleiter, Gauredner, Schulungsredner, Reichsredner für Komm. 
Pol.“ (BArch B VBS 1009 (NS 23) / ZA II 06249, Bl. 6). 1943 erklärt Körner, er sei „seit 1931 
Redner, jetzt Reichsredner.“ (a.a.O., Bl. 8).
84. s. Oberbarnimer Kreisblatt, 26.1.1938, S. 5; 29.1.1938, S. 6; 2.3.1938, S. 5; 24.3.1938, S. 5; 
31.3.1938, S. 7; 20.4.1938, S. 5. Bei Ausgrabungen in Kostrzyn 2017 wurde ein Ausweis der 
Reichspropagandaleitung der NSDAP gefunden, der ihm Privilegien bei Bahnreisen gewährte.
85. LASH Abt. 460 Nr. 2026, o. Bl.
86. Oberbarnimer Kreisblatt, 9.1.1936, S. 5.
87. Oberbarnimer Kreisblatt, 26.3.1936, S. 6.
88. Märkischer Stadt- und Landbote, 21.4.1937, S. 5.
89. Oberbarnimer Kreisblatt, 27.9.1937, S. 5.
90. Oberbarnimer Kreisblatt, 21.12.1938, S. 5.
91. s. Märkischer Stadt- und Landbote, 28./29.11.1936, S. 5; Oberbarnimer Kreiskalender 1938, 
Eberswalde [Oktober] 1937, S. 132; Oberbarnimer Kreiskalender 1939, Eberswalde [Oktober] 
1938, S. 133; BArch B VBS 1009 (NS 23) / ZA II 06249, Bl. 6.
92. s. Oberbarnimer Kreisblatt vom 27.2.1939, S. 5; Der Märkische Adler, 24.2.1939, S. 11. 
93. Überschrift eines Artikels über eine Rednerschulung im NSDAP-Kreis Eberswalde-Ober-
barnim, Oberbarnimer Kreisblatt, 29.3.1938, S. 5. 
94. s. z. B. Oberbarnimer Kreisblatt, 22.3.1937, S. 5; Oberbarnimer Kreisblatt, 18.2.1938, S. 5.
95. Kriegsbedingt stehen für diese Zeit nur wenige Dokumente zur Verfügung; auch Körners 
brandenburgische Personalakte endet ca. 1939. Die Lokalpresse ist nur lückenhaft überliefert.
96. s. Oberbarnimer Kreisblatt, 13.1.1939, S. 5; Verfügung von Landrat Reuscher vom 
16.1.1939 in LASH Abt. 460 Nr. 2026, Bl. 28.
97. Körners Vorgänger war 1933 wegen seiner „Verdienste um die Bewegung“ Bürgermeister 
von Küstrin geworden und offensichtlich überfordert (BLHA Rep. 61A NSDAP Brbg 21,  
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Abstract

Der Beitrag leuchtet die politische Biografie des Reinbeker Bürgermeisters 
Hermann Körner (1907–1977) aus. Als 2018 zufällig kompromittierende 
Dokumente auftauchen, die Hinweise auf Körners bislang erfolgreich ver-
tuschte NS-Vorgeschichte und -Belastung enthielten, wurde dessen Würdi-
gung durch eine Straßenbenennung in Frage gestellt. 

Auf Basis aufwendiger Recherche und Rekonstruktion analysiert Tomas 
Unglaube Körners Amtszeit als Bürgermeister in der Kleinstadt Werneuchen 
im Landkreis Barnim (1933–1939), während der er sich intensiv als NS-
Funktionär und Parteiaktivist (u.a. Politischer Leiter) betätigte – eine nach 
damaligen Maßstäben mustergültige NS-Karriere. Häufig propagierte er in 
öffentlichen Reden und Zeitungsbeiträgen nationalsozialistische Ideologeme 
und trugt zur Stabilisierung und Durchsetzung der NS-Herrschaft bei.

Als Bürgermeister von Küstrin (1939–1945) fungierte Hermann Körner 
auch als Kreisleiter und Gauredner. Während der Belagerung der Stadt 
durch die Rote Armee ab Februar 1945 publizierte er gemeinsam mit dem 
Kommandanten der „Feste Küstrin“ Heinz Reinefarth (Verantwortlicher 
für die Niederschlagung des Warschauer Aufstands) ein provisorisches 
Periodikum (Feste Küstrin) als Vehikel für Durchhalteparolen. 

Kurz darauf gelang Körner die Flucht aus Küstrin. Er konnte in Meck-
lenburg unter dem falschem Namen Hermann Köhler untertauchen und 
in Hagenow eine Stellung als Personalchef des Landratsamtes erlangen. 
Knapp vor seiner Enttarnung floh er Ende 1947 in den Westen.

In seinen 1948 und 1950 durchgeführter Entnazifizierungsverfahren 
konnte Körner seine intensive NS-politische Tätigkeit in Werneuchen und 
Küstrin erfolgreich verschweigen. Zusätzlich erfand er einen Aufenthalt 
in russischer Kriegsgefangenschaft, die jeglicher Wahrheit entbehrte. Im 
November 1950 wurde er als „entlastet“ in die Kategorie V eingestuft. Sein 
Amt als Bürgermeister von Reinbek trat er in März 1951 an, wurde 1963 
einstimmig wiedergewählt und erhielt mehrere renommierte Auszeichnun-
gen. Ende 1971 legte Körner sein Bürgermeisteramt aus Gesundheitsgrün-
den nieder.


